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1 Einleitung 

In den vergangenen Jahren sind die Preise für Energie so stark gestiegen wie seit 

der Energiekrise in den siebziger Jahren nicht mehr. Allein der Rohölpreis er-

reichte im Jahr 2008 eine Stand von über 140 $ je Barrel (159 Liter). Die Preise 

für Strom und Gas zogen mit einer zeitlichen Verzögerung ebenfalls an. Der hohe 

Rohölpreis ist zum Teil auf Spekulationen an der Börse zurückzuführen. Dennoch 

darf das nicht darüber hinwegtäuschen, das Erdöl und Erdgas endliche Ressour-

cen sind.  

Die rapide Zunahme der  Verbrennung von Öl und Gas sowie Steinkohle im letz-

ten Jahrhundert hat zu einen Anstieg des CO2- Ausstoßes und damit zum Treib-

hauseffekt geführt der zu einer Erwärmung der Erdatmosphäre1. Deshalb müs-

sen vermehrt Anstrengungen unternommen werden um die weitere Erhöhung 

der CO2- Konzentration in der Atmosphäre zu verhindern. Der Beitrag der Bun-

desregierung findet seinen Niederschlag im „Integrierten Energie- und Klimapa-

pier“. Darin verpflichtet sich die Bundesregierung den Ausstoß des Treibhausga-

ses bis zum Jahr 2020 um 40 %  gegenüber 1990 zu reduzieren.2  

Bei dem Begriff Denkmal assoziiert man für gewöhnlich alte Burgen und Schlös-

ser oder Fachwerkhäuser. Diese Gebäude haben auf Grund der damaligen Bau-

weise nicht immer die beste Energiebilanz. Das lässt auf ein beachtliches Ein-

sparpotential in Bezug auf die energetischen Probleme unserer Zeit erschließen 

lässt.  

Die vorliegende Diplomarbeit befasst sich mit der Frage ob ein denkmalgeschütz-

tes Gebäude energetisch saniert werden kann und ob dabei der Einsatz von er-

neuerbaren Energien möglich ist.  

Dazu wird zuerst ein Einblick in die gesetzlichen Bestimmungen zum Denkmal-

schutz gegeben. Hierbei soll zuerst erläutert werden welche Voraussetzungen 

                                                      
1
 Vgl. zu den Folgen des Klimawandels die Zusammenfassung „ Beobachtete Klimaveränderun-
gen“ in Quaschning, Erneuerbare Energien und Klimaschutz, S. 39. 

2
 Vgl. Pfeiffer in Energetische Gebäudemodernisierung, S. 5  
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gegeben sein müssen damit Gebäude zum Denkmal erklärt werden kann und 

welche Prinzipien dabei beachtet werden müssen. Ebenso wird auf die Rolle des 

Eigentümers eingegangen und seine Pflichten beschrieben. 

Anschließend werden die Vorgaben der EnEV 2009 beleuchtet. Hier soll ein 

Schwerpunkt auf dem Energieausweis liegen. 

Zum Schluss der Arbeit werden Konfliktfelder die sich in Bezug auf das Denkmal-

recht ergeben untersucht. Dabei liegt der Schwerpunkt auf dem Austausch von 

Fenstern, der Fassadendämmung und der Einbindung von Photovoltaik- und So-

laranlagen. Anschließend wird der Konflikt zwischen Denkmalschutz und Eigen-

tum betrachtet. 

  



Denkmalschutzrechtliche Bestimmungen  

3 
 

2 Denkmalschutzrechtliche Bestimmungen 

 

2.1 Denkmalschutzbehörden 

2.1.1 Organisation  

Die für den Denkmalschutz zuständigen Behörden werden abschließend in §3 

DSchG genannt. Dabei wird der dreistufige Verwaltungsaufbau 3  in Baden-

Württemberg deutlich.  

Die Denkmalschutzbehörden gliedern sich demnach wie folgt: 

 Wirtschaftministerium als oberste Denkmalschutzbehörde 

 Regierungspräsidien als höhere Denkmalschutzbehörden 

 Untere Baurechtsbehörden als untere Denkmalschutzbehörden 

 Landesarchiv als Landesoberbehörde für den Denkmalschutz im Archiv-

wesen. 

Einen schematischen Überblick über den Aufbau der Denkmalschutzbehörden 

gibt Abbildung 14.  

Neben den Verwaltungsbehörden wird in §3 DSchG auch die Fachbehörde für 

das Archivwesen genannt. Sie ist gleichzeitig Landesoberbehörde für das Archiv-

wesen. Eine Unterscheidung des Gesetzgebers in Verwaltungs- und Fachbehör-

den findet nicht statt. Beide werden einheitlich als Denkmalschutzbehörden be-

zeichnet5. Das bis zum Jahr 2004 vorhandene Landesamt für Denkmalschutz 

wurde in das Regierungspräsidium Stuttgart integriert und dort in der neuen 

Fachabteilung „Landesamt für Denkmalpflege“ aufgestellt.6 Gleichfalls erhielten 

die Regierungspräsidien das Referat 26 bzw. im Regierungspräsidium Stuttgart 

                                                      
3
 Vgl. Strobl in Strobl/ Sieche, Kommentar zu §3 DSchG, Rn. 1. 

4
 URL: http://www.denkmalpflege-bw.de/geschichte-auftrag-struktur/die-beteiligten-stellen-
sich-vor/die-denkmalschutzverwaltung-in-baden-wuerttemberg.html heruntergeladen am 
12.02.2010. 

5
 Vgl. Strobl a. a. O.. 

6
 Vgl. Strobl a. a. O.. 
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Referat 86 die sich mit den regionalen denkmalfachlichen Grundsätzen befas-

sen7. 

 

2.1.2 Zuständigkeit 

2.1.2.1 Örtlich  

Die örtliche Zuständigkeit der Denkmalbehörden ist, da im Denkmalschutzgesetz 

keine ausdrückliche Regelung stattfindet, aus den Bestimmungen des Landes-

verwaltungsverfahrensgesetzes zu entnehmen. Demnach ist diejenige Behörde 

bei Angelegenheiten die sich auf unbewegliches Vermögen oder ein ortsgebun-

denes Recht oder Rechtsverhältnis beziehen zuständig in deren Bezirk das Ver-

mögen oder der Ort liegt (§3 I LVwVfG). Andernfalls ist nach §3 IV LVwVfG dieje-

nige Behörde zuständig, in deren Bezirk der Anlass für die Amtshandlung hervor-

tritt. 

 

 

                                                      
7
 Vgl. Strobl in Strobl/ Sieche, Kommentar zu §3 DSchG, Rn. 11. 

 

Abbildung 1: Gliederung der Denkmalschutzverwaltung 
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2.1.2.2 Sachlich 

Die sachlichen Zuständigkeiten der Denkmalschutzbehörden ergeben sich zum 

Einen aus dem Denkmalschutzgesetz und zum Anderen aus dem Landesverwal-

tungsgesetz.  

Nachdem das Wirtschaftsministerium als oberste Landesbehörde (§ 7 LVG)  von 

der Landesregierung die Aufgaben des Denkmalschutzes übertragen bekommen 

hat (Bekanntmachung der Landesregierung über die Abgrenzung der Geschäfts-

bereiche der Ministerien vom 24. Juli 2001, GBl. S. 590, i. d. F. der Bek. vom 04. 

Juli 2006, GBl. S. 219), ist es für die Erarbeitung von Gesetzesvorschlägen und 

Rechtsvorschriften und den Verkehr mit verschieden Landes- und Bundesbehör-

den sowie dem Landtag zuständig(§ 8 II LVG). Weiterhin obliegen ihm im Rah-

men seines Geschäftsbereiches die Leitung und Beaufsichtigung der nachgeord-

neten Behörden (§ 8 III LVG). Neben diesen, für alle Ministerien gleichen, allge-

meinen Aufgaben als oberste Landesbehörde, sind dem Wirtschaftministerium 

mit dem Denkmalschutzgesetz weitere Angelegenheiten übertragen worden: 

 Entscheidung über alle grundsätzlichen Angelegenheiten des Denkmal-

schutzes und der Denkmalpflege sowie über andere wichtige Angelegen-

heiten von landesweiter Bedeutung, insbesondere über die Aufstellung 

des Denkmalförderprogramms (§ 3 DSchG) 

 Erlass einer Rechtsverordnung über die Entschädigung der Beauftragten 

der Denkmalschutzbehörden (§ 5 DSchG) 

 Exemtion von nichtstaatlichen Sammlungen (§ 9 DSchG) 

 Verfahren bei kirchlichen Kulturdenkmalen (§ 11 II DSchG) 

 Erlass einer Rechtsverordnung zum Schutz von Kulturdenkmalen bei Kata-

strophen (§ 18 I DSchG).8 

Den vier baden- württembergischen Regierungspräsidien Stuttgart, Karlsruhe, 

Freiburg und Tübingen wurden gemäß § 3 I 2 DSchG die Stellung als höhere  

Denkmalschutzbehörden zugewiesen. Sie haben folgende Aufgaben 

 Einberufung des Denkmalrates (§ 4 DSchG) 

                                                      
8
 Vgl. Strobl in Strobl/ Sieche, Kommentar zu §3 DSchG, Rn. 2. 
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 Widerspruchs- und Fachaufsichtsbehörde 

 Führung des Denkmalbuches (§ 14 DSchG) 

 Entscheidung über den vorläufigen Schutz von Kulturdenkmalen vor Ein-

tragung in das Denkmalbuch (§ 17 DSchG) 

Eine Sonderstellung nimmt das Regierungspräsidium Stuttgart ein. Nachdem das 

Landesamt für Denkmalpflege durch das Verwaltungsstruktur-Reformgesetz auf-

gelöst wurde (Art. 30 I a bb VRG) sind dessen Aufgaben durch Art. 2 XI i. V. m. 

Art. 30 I b VRG auf das Regierungspräsidium Stuttgart übertragen worden. Es be-

sitzt nunmehr die Vorort-Zuständigkeit in allen fachlichen Fragen des Denkmal-

schutzes und übt diese für alle Regierungspräsidien aus.9 

Aus dem Wortlaut des § 7 DSchG ist ersichtlich, dass, vorbehaltlich anderer ge-

setzlicher Regelungen, die sachliche Zuständigkeit grundsätzlich den unteren 

Denkmalschutzbehörden zugewiesen ist. Die unteren Denkmalschutzbehörden 

und die unteren Baurechtsbehörden sind nach § 3 I 3 DSchG miteinander gekop-

pelt.10 Als untere Baurechtsbehörde definiert § 46 I 3 LBO die unteren Verwal-

tungsbehörden, also die Landratsämter und die Gemeinden in den Stadtkreisen 

(§ 15 I LVG). Weiterhin sind als untere Denkmalschutzbehörde solche Gemeinden 

eingesetzt, die die Voraussetzungen des § 46 V DSchG erfüllen und deren Einset-

zung von der höheren Denkmalschutzbehörde bewilligt wurde (§ 46 III LBO). Am 

01.02.2007 waren insgesamt 203 Landratsämter, Stadtkreise und Gemeinden als 

untere Denkmalschutzbehörden geführt.11 

Den unteren Denkmalschutzbehörden sind folgende Aufgaben übertragen wor-

den: 

 Entscheidung bei Kulturdenkmalen im Eigentum des Bundes und des Lan-

des (§3 V DSchG) 

 Genehmigung bei Veränderung am geschützten Bild einer Gesamtanlage 

(§19 II DSchG) 

                                                      
9
 Vgl Strobl in Strobl/ Sieche, Kommentar zu §3 DSchG Rn. 1. 

10
 Vgl Strobl in Strobl/ Sieche, Kommentar zu §3 DSchG Rn. 3. 

11
 Vgl. Sauter, Kommentar zur LBO, VwV 50. 
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 Erklärung von Grabungsschutzgebieten durch Rechtsverordnung (§22 I 

DSchG) 

 Ahndung von Ordnungswidrigkeiten (§27 IV DSchG)12 

 

2.2 Denkmalfähigkeit 

Die Denkmalfähigkeit von Kulturdenkmalen ergibt sich aus §2 DSchG. Hierin ist 

abschließend aufgezählt, welche Merkmale erforderlich sind, damit eine Sache i. 

S. d. Denkmalschutzgesetzes denkmalfähig ist. Dies können wissenschaftliche, 

künstlerische sowie heimatgeschichtliche Gründe sein. Die drei vorgenannten Ei-

genschaften sind unbestimmte Rechtsbegriffe, deren Auslegung allein der Judi-

kative vorbehalten ist. Der Verwaltung in Form der Denkmalschutzbehörden 

steht hier kein Ermessen zu.13 

Der Begriff Kulturdenkmal umfasst nach § 2 DSchG neben Sachen auch Sachge-

samtheiten und Teile von Sachen. Dabei ist der Begriff der Sache mit dem Sa-

chenbegriff aus dem Bürgerlichen Gesetzbuch gleichzusetzen.14 Unter Sachge-

samtheiten werden Sammlungen  von Gegenständen verstanden, die in ihrer Ge-

samtheit zu einem Kulturdenkmal zusammen gefasst werden können. Dabei ist 

es nicht erforderlich, dass alle enthaltenen Objekte die Kriterien für die Erteilung 

der Denkmalfähigkeit besitzen.15 Im Extremfall ist es  möglich, dass keines der 

Objekte denkmalfähig ist, aber dass sie in  Kombination durch ihre Zusammen-

stellung oder Anordnung ein übergreifendes Kennzeichen aufweisen,  welches 

sie zu einer Einheit verbindet.16 

 

 

 

                                                      
12

 Vgl. Strobl in Strobl/ Sieche, Kommentar zu §3 DSchG, Rn. 5. 
13

 Vgl. Strobl in Strobl u. A., Kommentar zu § 2 DSchG, Rn. 8. 
14

 Vgl. amtliche Begründung zum Denkmalschutzgesetz, LT-Drs. 5/2808, S. 22. 
15

 Vgl. Strobl in Strobl u. A., Kommentar zu § 2 DSchG, Rn. 14. 
16

 Vgl. VGH BW 1 S 3307/96 v. 19.03.1998, Städtetag 1999, 127 (128). 
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2.2.1 Wissenschaftliche Gründe 

Als ein Beleg für die Denkmalfähigkeit sieht das Denkmalschutzgesetz in Baden-

Württemberg wissenschaftliche Gründe vor. Diese sind dann gegeben, wenn ei-

ner Sache wissenschaftliche Bedeutung zu gestanden werden kann. Dabei ist die 

Forschungsrichtung nicht von Bedeutung, da es in jeder wissenschaftlichen Fach-

richtung Entdeckungen gibt, die von öffentlichem Interesse sind.17 Wissenschaft-

liche Gründe liegen zum Beispiel dann vor, wenn auf einem Grundstück Überres-

te menschlichen Seins gefunden werden. Hierbei kann es sich um Knochen, Ge-

schirrscherben oder auch um Reste von Fundamenten handeln.18  

Ferner ist eine wissenschaftliche Bedeutung anzunehmen, wenn die Beschaffen-

heit der Sache „für die historische oder kunsthistorische Forschung“19 von gro-

ßem Interesse ist. Gemäß dem VGH Baden- Württemberg20 liegt das besondere 

Augenmerk auf der „dokumentarischen Bedeutung“ welche von dem zu untersu-

chendem Objekt für die Wissenschaft ausgeht. Der Grund dafür liegt darin, dass 

dadurch der Kenntnisstand der über eine zeitlich begrenzte Epoche zusammen 

getragen wurde, in gerade dieser Sache dargestellt werden kann. Voraussetzung 

für die wissenschaftliche Bedeutung einer Sache ist, ist das Vorhandensein eines 

definierten Forschungsvorhabens, das sich mit dem speziellen Objekt befasst. 

Andernfalls wäre schon mit der stets vorhandenen wissenschaftlichen Neugier, 

die sich auf jeden erdenklichen Gegenstand richten kann, die Denkmaleigen-

schaft gegeben.21 Dies würde zu einer unkontrollierten und nicht gewollten Aus-

uferung der Kulturdenkmäler mit all seinen Konsequenzen führen und den 

Denkmalbegriff der Beliebigkeit preisgeben.  

 

 

                                                      
17

 Hönes in Kultur- und Denkmalpflege, NuR 1986, 225 (231). 
18

 Vgl. Strobl in Strobl u. A., Kommentar zu § 2 DSchG, Rn. 19. 
19

 BVerwG, VII C 205.59 vom 24.06.1960, BVerwGE 11, 32. 
20

 Vgl. VGH BW 1 S 1949/87 v. 10.05.1988, NVWZ-RR 232 (233). 
21

 Vgl. Breuer in Gebeßler/ Eberl, Schutz und Pflege von Baudenkmälern, S. 22 (42). 
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2.2.2 Künstlerische Gründe 

Künstlerische Gründe werden neben den wissenschaftlichen oder heimatge-

schichtlichen Gründen zur Beurteilung der Denkmalfähigkeit eines Gebäudes 

herangezogen.22 Dabei muss das zu untersuchende Objekt „das ästhetische Emp-

finden in besonderem Maße ansprechen oder zumindest den Eindruck vermitteln, 

dass etwas nicht Alltägliches oder eine Anlage mit Symbolkraft geschaffen wur-

de.“23 Des Weiteren wird eine „gesteigerte ästhetische oder gestalterische Quali-

tät“24 an das Gebäude oder den Platz gestellt. Es ist den Erfordernissen des 

Künstlerischen i. S. d. Gesetzes genüge getan, wenn sich bei einem Bauwerk „ 

Form und Zweck sich möglichst vollkommen entsprechen“25 oder wenn ihm ein 

exemplarischer Charakter für eine bestimmte Stilrichtung26 zugesprochen wer-

den kann. 

 

2.2.3 Heimatgeschichtliche Gründe 

Heimatgeschichtliche Gründe werden in Baden-Württemberg dann herangezo-

gen, wenn das Gebäude oder der Platz aus wissenschaftlicher Sicht keine Bedeu-

tung hat oder auch künstlerisch nichts Erhaltenswertes aufweist.27 Bei der hei-

matgeschichtlichen Würdigung eines Objektes können verschiedene Umstände 

berücksichtigt werden. So ist es denkbar einem Objekt heimatgeschichtliche 

Würdigung zu kommen zu lassen, wenn dieses den Lebensstil vergangener Epo-

chen widerspiegelt oder die Bedeutung von historischen Ereignissen an gerade 

diesem Bauwerk deutlich gemacht werden kann.28 Weiterhin hat eine bauliche 

Anlage heimatgeschichtliche Bedeutung, wenn an ihr das Wirken bedeutender 

Persönlichkeiten abzulesen ist.29 Zudem kann auch von einer heimatgeschichtli-

                                                      
22

 Vgl. Strobl in Strobl u. A., Kommentar zu § 2 DSchG, Rn. 20. 
23

 BVerwG, VII C 205.59 a. a. O (35). 
24

 Vgl. hierzu VGH BW, 1 S 1949/87 v. 10.05.1988, NVwZ-RR, 234. 
25

 OVG Berlin, 2 B 134/83 v. 10.05.1985, NVwZ 1986, 239. 
26

  VGH BW, I 865/74 v. 14.10.1975, BWVPr. 1976, 84. 
27

 Vgl. Strobl in Strobl u. A., Kommentar zu § 2 DSchG, Rn. 21. 
28

 VGH BW, I 865/74 v. 14.10.1975, BWVPr. 4/76, S. 85. 
29

 Vgl. VGH BW, I 2022/77 v. 10.10.1977. 
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chen Bedeutung ausgegangen werden, wenn „im Bewusstsein der Bevölkerung … 

bestimmte politische, kulturelle oder soziale Verhältnisse“ 30 mit einem Bauwerk 

oder einem Platz assoziiert werden, wie dies bei der Frauenkirche in Dresden 

oder der Berliner Mauer der Fall ist.   

 

2.2.4 Weitere Gründe 

Die Denkmalschutzgesetze in anderen Bundesländern lassen mitunter eine Viel-

zahl an weiteren Gründen für die Einstufung eines Bauwerks als Denkmal zu (sie-

he Tabelle 131). Nach dem Wortlaut des §2 des baden-württembergischen 

Denkmalschutzgesetzes sind weitere als die vorgenannten Gründe nicht für die 

Beurteilung der Denkmalfähigkeit einer baulichen Anlage heranzuziehen. Diese 

abschließende Regelung dient zum Einen der Rechtssicherheit32 zum Anderen 

trägt sie dazu bei, dass die „Gefahr der Überdehnung des denkmalpflegerischen 

Auftrages“33 abgewendet wird. Somit müssen sich alle Tatbestände, die eventu-

ell für die Beurteilung der Denkmaleigenschaft eine Sache in Betracht kommen, 

immer unter die in § 2 DSchG genannten Gründe subsumieren lassen. 

  

                                                      
30

 VHG BW, 1 S 524/87 v. 10.05.1988. 
31

 Tabelle nach Bernsdorff/ Klein- Tebbe, Kulturgutschutz in Deutschland, S. 162 
32

 Vgl. Kleeberg/Eberl, Kulturgüter in Privatbesitz, Rn. 43. 
33

 Vgl. Strobl in Strobl u. A., Kommentar zu § 2 DSchG, Rn. 22 m. w. N.. 
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2.2.5 Zeitliche Grenzen 

Eine starre Zeitgrenze, ab wann eine bauliche Anlage zum Denkmal werden kann, 

sieht das  baden- württembergische Denkmalschutzgesetz nicht vor. Somit ist es 

möglich, das Kulturdenkmale auch aus noch nicht solange zurückliegender Ver-

gangenheit stammen können. In Schleswig-Holstein wird eine empfohlene Gren-

ze von 30 Jahren als angemessen angesehen.34 Einhellig ist die Meinung in der 

Literatur, dass die Stilepoche abgeschlossen sein muss. Bejaht kann dies zum Bei-

spiel bei baulichen Anlagen aus den Jahren der Gründung der Bundesrepublik be-

                                                      
34

 Vgl. Strobl in Strobl u. A., Kommentar zu § 2 DSchG, Rn. 17, vgl. auch  Erlass des Ministeriums 
für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur v. 13. August 2002, DV zu §1 II 2 DSchG SchlH - 
III 333/3540.12. 

Bun-

des-

land 

Ge-

schichtl

ich 

Hei-

matges

chichtli

ch 

Wis-

sensch

aftlich 

Künstle-

risch 

Dorf-

bild-

pflege 

Städte-

baulich 

volks-

kundlic

h 

kultisch 
Tech-

nisch 

land-

schafts

gestal-

tend 

Um-

weltbe-

lebung 

BW  X X X        

BY X  X X  X X     

BE X  X X  X      

BB X  X X  X X  X   

HB  X X X    (X)    

HH X  X X  (X)      

HE X  X X  X   X   

MV X  X X  X X  (X)   

Nds X  X X  X      

NW (X)  X X  X X  (X)   

RP (X) (X) X X  X   (X)  X 

SL X  X X  X X  (X)   

SN X  X X  X      

ST X  X X  X  X (X) X  

SH X  X X  X      

TH X  X X X X X  X   

Tabelle 1: Berücksichtigungsfähige Gründe in den Denkmalschutzgesetzen der Länder 
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jaht werden, da diese Geschichtsepisode bereits als abgeschlossen angesehen 

werden kann.35  

 

Bauliche Anlagen sind, gemäß §2 LBO Baden- Württemberg, unmittelbar mit dem 

Erdboden verbundene, aus Bauprodukten hergestellte Anlagen, auch dann, 

wenn diese nur aus eigener Schwere auf dem Boden ruhen.  

Ein weiteres Beispiel aus der jüngeren Vergangenheit ist die unter Denkmal-

schutz gestellte Berliner Mauer (Anlage 9)36, da die Epoche der deutschen Tei-

lung historisch gesehen abgeschlossen ist. Strittig ist hingegen, ob auch Bauwer-

ke aus der heutigen Zeit, also aus noch nicht abgeschlossenen Epochen die 

Denkmaleigenschaft innehaben können. Dafür spricht, dass das Korrektiv der 

Denkmalwürdigkeit ein ausufern der unter Denkmalschutz stehenden Bauwerke 

verhindert und somit nur in besonders begründeten Ausnahmefällen die Denk-

maleigenschaft bei einem „Neubau“ gegeben sein dürfte.37  Dagegen kann ange-

führt werden, dass dadurch Architekten die Möglichkeit geboten würde, als 

„Sachverständige“ für den Denkmalschutz, ihr, oder das Bauwerk eines Kollegen, 

als Denkmal zu klassifizieren.38 

Letztlich bedarf es einer sachlich geführten Diskussion zwischen Architekten und 

Historikern mit der eingehenden Abwägung aller vorgebrachten Argumente um 

das Für und Wider der Abgeschlossenheit einer Epoche und der damit einherge-

henden möglichen Verleihung der Denkmaleigenschaft zu ergründen. 

Auch der bauliche Zustand eines Gebäudes ist kein Beurteilungskriterium für die 

Denkmaleigenschaft. Dies käme nur dann in Betracht, wenn sich das Bauwerk in 

                                                      
35

 Moench in „ Die Entwicklung des Denkmlaschutzesrechts“, NVwZ 1984, 146 (149). 
36

 URL: http://www.stadtentwicklung.berlin.de/denkmal/denkmale_in_berlin/ 
de/berliner_mauer/ heruntergeladen am 25.02.2010. 

37
 Vgl. Strobl, a. a. O.. 

38
 Vgl. Steinberg/ Lubberger in Rechtsfragen der Denkmaleigenschaft, BauR 1992, 452. 
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einem so schlechten Bauzustand befinden würde, dass der Erhalt einer Rekon-

struktion oder einem Neuaufbau gleich kommen würde.39 

 

2.3 Denkmalwürdigkeit 

Eine Sache ist dann denkmalwürdig, wenn die Allgemeinheit ein Interesse an ih-

rer Erhaltung hat, also ein öffentliches Interesse besteht.40 

Ein öffentliches Interesse liegt immer dann vor, wenn die „Bedeutung“ der bauli-

chen Anlage für „Wissenschaft, Kunst oder Heimatschutz durch bestimmte Fakten 

bewiesen, ins Bewusstsein der Bevölkerung oder mindestens eines breiteren Krei-

ses von Sachverständigen eingegangen ist.“41 Mit der Einbeziehung des öffentli-

chen Interesses in die Abwägungen der Denkmalschutzbehörde soll eine Ent-

scheidung, der „rein individuelle Vorlieben, private und Liebhaberinteressen“ zu 

Grunde liegen, ausgeschlossen werden. Das Erfordernis des öffentlichen Interes-

ses stellt somit eine Korrektivfunktion zu den Beurteilungskriterien die das 

Denkmalschutzgesetz vorgibt dar. 42 Dies wird zwar vereinzelt kritisch betrach-

tet43, aber in der Rechtsprechung regelmäßig als Kriterium zur Entscheidungsfin-

dung herangezogen.  

 

2.4 Unterschutzstellung von Kulturdenkmalen 

2.4.1 Prinzipien der Unterschutzstellung 

Bei der Unterschutzstellung von Denkmälern gibt es unterschiedliche Vorge-

hensweisen in den einzelnen Bundesländern44. Dabei sind grundsätzlich zwei 

                                                      
39

 Vgl. OVG Lüneburg, I OVG B 74/78, NJW 6/1980, S. 307; vgl. auch VGH BW 5 S 2653/84, 
BWGZ 86, 342. 

40
 VGH BW 1 S 1949/87 v. 10.05.1988, NVWZ-RR 1989, 232 (233). 

41
 BVerwG, VII C 205.59, BVerwGE 11, 32 (35), vgl. auch VGH BW,  1 S 1949/87 v. 10.05.1988, 
NVwZ-RR, 234. 

42
Vgl. BayVGH, 26 B 80 A720 v. 21.02.1985, , BayVBL 1986, 399, vgl. auch VGH BW a. a. O.. 

43
 Vgl. Anmerkungen von Hönes zum U. v. VGH BW a. a. O., DÖV 2/1989, 82. 

44
 Vgl. Viebrock in Martin/Krautzberger, S. 157, Rn. 64. 
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Prinzipien zu unterscheiden. Erstens das Eintragungsprinzip sowie zweitens das 

Generalklauselprinzip.45 

 

 

2.4.1.1 Eintragungsprinzip 

Damit ein Kulturgut nach dem Eintragungsprinzip unter Schutz gestellt ist, muss 

es zwei Voraussetzungen erfüllen. Ersten ist es erforderlich, dass es nach den Be-

stimmungen des jeweiligen Denkmalschutzgesetzes denkmalfähig ist. Zweitens 

muss das zu schützende Objekt durch eine hoheitliche Maßnahme rechtskräftig 

in das Denkmalbuch eingetragen werden. Dies geschieht durch einen Verwal-

tungsakt nach §35 VwVfG der von den unteren Denkmalschutzbehörden ausge-

sprochen wird.46 

 

2.4.1.2 Generalklauselprinzip 

Beim Generalklauselprinzip genießt eine Sache bereits dann denkmalrechtlichen 

Schutz, wenn es die Voraussetzungen des Denkmalschutzgesetzes erfüllt. Eine 

Eintragung in das Denkmalbuch ist demnach für die Unterschutzstellung nicht er-

forderlich, hat also lediglich eine deklaratorische Wirkung.47 Diese Form der Un-

terschutzstellung ist sicherlich die unbürokratischste Form der Unterschutzstel-

lung, da hier keinerlei Verwaltungshandeln der Denkmalschutzbehörden zur Ver-

leihung der Denkmaleigenschaft einer Sache erforderlich ist. Gleichzeitig birgt sie 

aber auch das Risiko, dass bei baugenehmigungsfreien Vorhaben nach Landes-

bauordnung Baden-Württemberg (Anhang zu § 50 I  LBO)  durch unsachgemäßen 

Umgang mit dem Denkmal ein irreparabler Schaden entsteht und so die Denk-

                                                      
45

 Vgl. Viebrock in Martin/Krautzberger, S. 157, Rn. 65. 
46

 Vgl. Viebrock in Martin/Krautzberger a. a. O.. 
47

 Vgl. Viebrock in Martin/Krautzberger, S. 158, Rn. 67.  
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maleigenschaft der Sache für immer verloren geht, wenn dies nicht rechtzeitig 

durch die Denkmalschutzbehörden entdeckt und verhindert wird. 

In Baden- Württemberg kommt eine Mischung aus beiden Systemen zum Einsatz. 

So sind alle Sachen, die die Voraussetzungen des Denkmalschutzgesetzes erfüllen 

kraft Gesetz Kulturdenkmale. Erscheint ein Kulturdenkmal als besonders schüt-

zenswert, kann es in das Denkmalbuch eingetragen werden und genießt dadurch 

einen erweiterten Schutz (siehe 2.4.3).48 

 

2.4.2 Einfache Kulturdenkmale 

Alle Sachen, an deren Erhaltung aus wissenschaftlichen, künstlerischen oder 

heimatgeschichtlichen Gründen ein öffentliches Interesse besteht Kraft Gesetz 

geschützt. Dieser allgemeine Schutz aus § 8 DSchG stellt die bedeutungsvollste 

Schutzvorschrift für diese „einfachen“ Kulturdenkmale dar.49 Durch diese soll 

Kulturdenkmalen Schutz vor 

 Zerstörung (§ 8 I  1 DSchG) 

 Beseitigung (§ 8 I  1 DSchG) 

 Beeinträchtigung des Erscheinungsbildes (§ 8 I  2 DSchG) und vor 

 Entfernung aus seiner Umgebung  (§ 8 I  3 DSchG) 

geboten werden. 

 

2.4.3 Eingetragene Kulturdenkmale 

Sind Kulturgüter von besonderem wissenschaftlichem, künstlerischem oder hei-

matgeschichtlichem Interesse, werden sie in das Denkmalbuch eingetragen.   

Durch die Eintragung wird der allgemeine Schutz nach § 2 DSchG erweitert. Dies 

findet Ausdruck  durch erhöhte Anforderungen bei der Genehmigung von Verän-

derungen (§ 15 DSchG), den Anzeigepflichten des Verfügungsberechtigten bei 

                                                      
48

 Vgl. Viebrock in Martin/Krautzberger, S. 158, Rn. 65.  
49

 Vgl. Sieche in  Strobl u. A., Kommentar zu § 8 DSchG, Rn. 1. 
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Beschädigung oder Veräußerung (§ 16 DSchG) sowie der Möglichkeit eingetrage-

nen Kulturdenkmale durch Erlass einer Verordnung im Katastrophenfall zusätz-

lich, zu schützen (§ 18 DSchG).50 

Damit „einfache“ Kulturdenkmäler in das Denkmalbuch eingetragen werden 

können, muss ihnen ein  „gesteigertes öffentliches Erhaltungsinteresse“51  inne-

wohnen, dass sich aus einem „besonderem Maß“52 an wissenschaftlicher, künst-

lerischer oder  heimatgeschichtlicher Bedeutung ergibt.  Dadurch wird zum Aus-

druck gebracht, dass das einzutragende Kulturdenkmal eine „besondere Bedeu-

tung“ hat, welche neben die Merkmale des § 2 DSchG treten muss.53 Wie auch 

die Kriterien zur  Beurteilung der Denkmaleigenschaft, so ist auch die besondere 

Bedeutung ein unbestimmter Rechtsbegriff, der der Auslegung durch die orden-

tlicher Gerichte bedarf.54 

 

2.4.4 Gesamtanlagen 

Gesamtanlagen (der denkmalrechtliche Fachausdruck ist Ensemble55), werden in 

Baden-Württemberg als eigenständig zu schützend angesehen56. Deshalb finden 

sie in §2 III DSchG besonders Erwähnung. Dies bedeutet, dass Gesamtanlagen 

keine Kulturdenkmäler i. S. d. Gesetzes sind. Anders als bei Kulturdenkmälern, 

bei denen die Sache und das Erscheinungsbild unter Schutz gestellt ist, 57 ist bei 

Gesamtanlagen nicht die Sache an sich, sondern das Bild der Gesamtanlage ge-

schützt, sofern an deren Erhaltung aus wissenschaftlichen, künstlerischen oder 

heimatgeschichtlichen Gründen ein besonderes öffentliches Interesse besteht 

                                                      
50

 Vgl. Majocco in Strobl u. A. , Kommentar zu § 12 DSchG, Rn. 1. 
51

 Vgl. Majocco in Strobl u. A. , Kommentar zu § 12 DSchG, Rn. 3. 
52

 Vgl. Majocco a. a. O.. 
53

 Vgl. Majocco a. a. O.. 
54

 VGH BW, I 543/76 v. 13.05.1977. 
55

 Vgl. Martin in Martin/Krautzberger Handbuch Denkmalschutz, S. 145, Rn. 31. 
56

 Majocco in Strobl u. A., Kommentar zu § 19 DSchG, Rn. 1, a. A. Martin in Martin/Krautzberger, 
a. a. O.. 

57
Vgl. Majocco  in Strobl u. A., Kommentar zu §19 DSchG, Rn.4 sowie § 8 I DSchG.  
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(§19 I DSchG). Gleichwohl können einzelne Objekte oder bauliche Anlagen inner-

halb der Gesamtanlage den Schutz als Kulturdenkmal genießen58.  

Dies bedeutet, dass nur die äußere Hülle eines Gebäudes innerhalb einer Ge-

samtanlage den Schutz des §19 DSchG genießt.  Werden Veränderungen im In-

neren vorgenommen sind diese dann genehmigungspflichtig,  wenn das Objekt 

auch als Kulturdenkmal i. S. d. Gesetzes gilt.59  

Ein weiteres Abgrenzungsmerkmal ist die Art der Unterschutzstellung. Das Kul-

turdenkmal ist kraft Gesetz geschützt, wohingegen die Unterschutzstellung von 

Gesamtanlagen eines Satzungsbeschlusses der zuständigen Gemeinde im Be-

nehmen mit der höheren Denkmalschutzbehörde erfordert (§19 I DSchG). Unter 

den Schutz der Gesamtanlage fallen dann alle unbeweglichen Sachen. Dies 

schließt sowohl die baulichen Anlagen als auch unbebaute Grundstücksflächen 

(Straßen, Plätze, Seen- und Flusslandschaften) mit ein.60 

 

2.4.5 Umgebungsschutz 

Ziel des Umgebungsschutzes ist es das eingetragene Kulturdenkmal in optischem 

Bezug zu seiner Umgebung wirken und zur Geltung kommen zulassen.61 Dabei 

sind an die Bedeutung der Umgebung dieselben Maßstäbe anzulegen, wie sie bei 

der Eintragung des Kulturdenkmals erforderlich sind.  

Ein direkter Umgebungsschutz ist im Denkmalschutzgesetz von Baden- Würt-

temberg nicht formuliert. Daher ist hier nur ein mittelbarer Schutz62 der Umge-

bung bei einem eingetragenen Kulturdenkmal möglich. Die Umgebung ist demzu-

folge dann geschützt, wenn sie für das eingetragene Kulturdenkmal von erhebli-

cher Bedeutung ist (§ 15 III DSchG). Diese ist dann gegeben, wenn „die Ausstrah-

                                                      
58

 Vgl. Majocco in  Strobl u. A., Kommentar zu §19 DSchG, Rn. 5. 
59

 Vgl. Maier/ Gloser, Denkmalschutz in Baden-Württemberg, S. 66. 
60

 Vgl. Majocco a. a. O.. 
61

 Vgl.VGH BW, 1 S 98/88 v. 20.06.1989, VBBW 1990, 151. 
62

 Vgl. Strobl in Strobl u. A., Kommentar zu § 2 DSchG, Rn. 28. 
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lungskraft des Kulturdenkmals wesentlich von seiner Umgebung abhängt…“63 

und „… die Wirkung des Kulturdenkmals wegen des architektonischen Konzepts 

oder der topografischen Situation“64 von der umliegenden Gestaltung beeinflusst 

wird.  Das schließt auch eine über die direkte Nachbarschaft hinausgehende Be-

bauung mit ein. Die räumliche Grenze für den Umgebungsschutz  ist dann über-

schritten, wenn sich kein optischer Bezug zwischen Kulturdenkmal und beeinflus-

sender Umgebung mehr herstellen lässt.65 Das nicht unter Schutz stehende Dach  

einer in das Denkmalbuch eingetragenen Fassade gehört ebenfalls zur Umge-

bung eines Kulturdenkmals.66 

 

2.5 Pflichten des Eigentümers 

Der Eigentümer als besondere Form des „Denkmalpflegers“ übernimmt in den 

meisten Fällen freiwillig, das heißt ohne behördliche Anordnung die Pflege und 

den Erhalt seines Baudenkmals. Dabei bedient er sich der Hilfe und Unterstüt-

zung von fachkundigen Handwerkern und dem Rat der Denkmalfachbehörden.67 

Da diese Aussage aber nicht verallgemeinert werden kann, sind im Denkmal-

schutzgesetz verschiedene Pflichten des Eigentümers festgeschrieben worden. 

 

2.5.1 Erhaltungspflicht 

„Die Erhaltung von Denkmälern erfordert zunächst ihre dauernde Pflege“68 

Dieser sehr treffende Satz gibt das wieder, was der Eigentümer als oberste Pflicht 

zu erfüllen hat. Dabei werden  ihm verschiedene Hilfen angeboten, seien es fach-

                                                      
63

 VGH BW, III 1868/79 v. 06.12.1979 zitiert in VGH BW, 1 S 98/88 v. 20.06.1989, VBBW 1990, 151 
(152).  

64
 VGH BW, III 1868/79, a. a. O..  

65
 Vgl. Majocco in Strobl u. A., Kommentar zu § 15 DSchG, Rn. 12. 

66
 OVG NW v. 19.11.1991, Eberl EzD 2.2.6.2 Nr.1. 

67
 Vgl. Martin in Martin u. a., Denkmalschutz, Denkmalpflege, Kz. 11.00 S. 1. 

68
 Art. 6 Charta von Venedig i. d. F. von 1989. 
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liche Beratung durch das Landesamt für Denkmalschutz, Fördermittel von Stif-

tungen oder dem Land oder durch Gewährung von Steuerbegünstigungen.  

Die Erhaltungspflicht des Eigentümers ergibt sich aus § 6 S. 1 DSchG. Dort heißt 

es „Der Eigentümer“ hat das Kulturdenkmal „ zu erhalten und pfleglich zu behan-

deln.“  

Die Maßnahmen die der Erhaltung des Denkmals dienen, müssen fachgerecht 

ausgeführt werden. Der Eigentümer muss, wenn er die erforderlichen Arbeiten 

nicht selbst durchführen kann, bei der Auswahl der beteiligten Planer und Hand-

werker, ein besonders hohes Maßstab an das fachliche Wissen und  Können stel-

len. Dies kann dadurch abgeleitet werden, dass bei nicht fachgerecht ausgeführ-

ten Arbeiten, wie bei jedem anderen Bauwerk auch, Schäden an der Bausubstanz 

entstehen können. Der Verlust der Denkmaleigenschaft wäre die Folge und da-

mit einhergehend ein schwerwiegender Verstoß gegen die Erhaltungspflicht.69 

Bei Maßnahmen zur Erhaltung des Denkmals ist ebenso auf die Möglichkeit zu 

achten, dass die getroffenen Maßnahmen soweit wie möglichrückgängig ge-

macht werden können, folglich reversibel sind70.  

 

2.5.2 Auskunfts- und Duldungspflicht 

Diese Auskunfts- und Duldungspflichten aus § 10 DSchG sind für den Vollzug der 

Maßnahmen aus § 7 DSchG erforderlich, wirken demnach ergänzend zu diesen71.  

 

2.5.2.1 Auskunftspflicht 

Durch die Auskunftspflicht soll den Denkmalschutzbehörden die Möglichkeit ge-

geben werden die für die Beurteilung der Denkmaleigenschaft erforderlichen Da-

ten zusammen zutragen. Hierbei liegt es im Ermessen der Behörde welche Aus-

                                                      
69

 Vgl. Strobl in Strobl u .a., Kommentar zu §6 DSchG, Rn.4. 
70

 Vgl. Petzet in Der Landkreis 1992, 209. 
71

 Vgl. Sieche in Strobl u .a., Kommentar zu §10 DSchG, Rn.1. 



Denkmalschutzrechtliche Bestimmungen  

20 
 

künfte sie verlangt. Daraus kann eine Schranke der Auskunftspflicht abgeleitet 

werden. Es ist den Denkmalschutzbehörden nur gestattet die zur Erfüllung ihrer 

Aufgaben notwendigen Daten zu erfragen. Hierbei darf nicht nach Gutdünken 

der Denkmalschutzbehörden vorgegangen werden, vielmehr muss ein konkreter 

Anlass für die Auskunftsanfrage vorliegen.72 Diese kann dennoch sehr weitrei-

chend sein. Die Auskunftspflicht umfasst neben der Bereitstellung von Daten 

über das Alter und die bisher durchgeführten Restaurierungsarbeiten auch die 

Vorlage von Unterlagen über die finanziellen Verhältnisse des Eigentümers sowie 

ferner die Bereitstellung von vorhandenen Bauplänen oder Konstruktionszeich-

nungen.73 Eine Herstellung oder Besorgung der geforderten Unterlagen kann 

nicht vom Eigentümer verlangt werden. Befinden sich Unterlagen nicht im Besitz 

des Eigentümers aber im Besitz eines Beauftragten (Architekt, Planer usw.) hat er 

diese zur Auskunftserteilung aufzufordern.74  

Eine weitere Schranke findet sich im Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. Demnach 

darf die Auskunftspflicht den Befragten nicht überfordern, d. h. sie muss zumut-

bar und zweckdienlich sein. Der Grundsatz, nachdem der Zweck die Mittel heiligt, 

darf nicht als Handlungsmaxime der fragenden Behörde gelten. Desweitern ist es 

den Denkmalschutzbehörden nicht gestattet, Fragen die die Privatsphäre betref-

fen oder die datenschutzrechtliche Normen verletzen zu stellen.75 

 

2.5.2.2 Duldungspflicht 

Bei der Duldungspflicht nach § 10 II DSchG muss zwischen dem Betreten des 

Grundstücks und dem Betreten der Wohnung unterschieden werden. Das Betre-

ten des Grundstücks durch Mitarbeiter der Denkmalschutzbehörden oder deren 

Beauftragte (Gutachter, Sachverständige o. ä.) ist, unter Beachtung des Grund-

                                                      
72

 Vgl. Sieche in Strobl u .a., Kommentar zu §10 DSchG, Rn.4. 
73

 Vgl. Viebrock in Martin u. a., Denkmalschutz, Denkmalpflege, Kz. 71.40 S. 1. 
74

 Vgl. Sieche in Strobl u .a., Kommentar zu §10 DSchG, Rn.3. 
75

 Vgl. Sieche in Strobl u .a., Kommentar zu §10 DSchG, Rn.4. 
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satzes der Verhältnismäßigkeit, zur Erfüllung der Aufgaben des Denkmalschutzes 

gestattet (§ 10 II DSchG). 

Wohnungen hingegen dürfen nur betreten werden, wenn es zur Verhütung einer 

unmittelbaren Gefahr für das Kulturdenkmal absolut erforderlich ist (§ 10 II 1 2. 

HS DSchG). Der dabei geschützte Bereich der Wohnung ist sehr weit gefasst. Da-

bei gilt als Wohnung „jeder Raum, den ein Mensch zur Stätte seines Aufenthalts 

und Wirkens macht und der unbeschränkten allgemeine Zugänglichkeit ent-

zieht.“76 Hierbei ist der äußerliche Zustand der Wohnung nicht von Bedeutung, 

sondern vielmehr, dass der Raum zum Wohnen genutzt und dies „durch äußere 

Zeichen der Nichtzugänglichkeit“77 gegenüber anderen sichtbar gemacht wird. 78 

Vom Schutz der Wohnung sind auch die Nebenräume wie Treppen, Garagen oder 

Keller sowie „das befriedete Besitztum“, das unmittelbar an die eigentliche Woh-

nung grenzt betroffen.79  

Das Tatbestandsmerkmal der dringenden Gefahr besagt, dass ein Schadensein-

tritt am Kulturdenkmal unmittelbar bevorsteht oder dass dem Denkmal ohne so-

fortiges Eingreifen der Denkmalschutzbehörden ein irreparabler Schaden 

droht.80 

Der Eigentümer hat das Besichtigen sowie wissenschaftliche Erfassungsmaß-

nahmen seitens der Denkmalschutzbehörden und ihrer Beauftragten zu dulden 

(§ 10 II DSchG). Zu den wissenschaftlichen Erfassungsmaßnahmen zählen neben 

der Inventarisation auch Vermessungsarbeiten oder das Anlegen von Kultur-

denkmallisten sowie die Erstellung von Ortskernatlanten.81 

 

 

                                                      
76

 Schmitt-Glaeser in Isensee/ Kirchhof, Handbuch des Staatsrechts, § 129, Rn. 49. 
77

 Vgl. Schmitt-Glaeser a. a. O.. 
78

 Vgl. Schmitt-Glaeser a. a. O.. 
79

 Vgl. Schmitt-Glaeser a. a. O.. 
80

 Vgl. Majocco in Strobl u. A., Kommentar zu §16 DSchG, Rn.5. 
81

 Vgl. Majocco, a. a. O.. 
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2.5.3 Anzeigepflicht 

Eine  weitere Pflicht ergibt sich aus § 16 DSchG. Die Anzeigepflicht betrifft sowohl 

den Eigentümer als auch den Besitzer eines eingetragenen Kulturdenkmals. Da-

bei ist es unbeachtlich, wer dieser Pflicht nachkommt. Sobald der Eine die Anzei-

ge bei einer Denkmalschutzbehörde vorgebracht hat, ist der Andere von dieser 

Verpflichtung befreit, da dem Zweck der Vorschrift genüge getan wurde.82 Es ist 

ebenso unerheblich, gegenüber welcher Denkmalschutzbehörde nach §3 I DSchG 

die Anzeige erfolgt.83 Dies trifft sowohl auf die auf die Mängel- als auch auf die 

Veräußerungsanzeige zu. 

 

2.5.3.1 Mängelanzeige 

Die Mängelanzeige ist unverzüglich, das heißt ohne schuldhaftes Zögern 

(§ 121 BGB), bei einer Denkmalschutzbehörde einzureichen. Sie braucht nach 

§ 16 I DSchG nur zu erfolgen, wenn der Schaden oder der Mangel von so großer 

Tragweite ist, dass die Erhaltung des eingetragenen Kulturdenkmals gefährdet 

ist. Damit soll der Denkmalschutzbehörde Gelegenheit gegeben werden, so früh-

zeitig wie möglich Maßnahmen i. S. d. § 7 I DSchG zu ergreifen um das Kultur-

denkmal vor weiterem Schaden oder vor Zerstörung zu bewahren.84 

 

2.5.3.2 Veräußerungsanzeige 

Die Veräußerungsanzeige verpflichtet sowohl den Veräußerer als auch den Er-

werber eines eingetragenen Kulturdenkmals zur Anzeige innerhalb eines Monats, 

nachdem das dingliche Verfügungsgeschäft abgeschlossen wurde. Daraus ist zu 

schlussfolgern, dass dem Eigentümerwechsel ein Rechtsgeschäft, das Verpflich-

tungsgeschäft, vorausgegangen sein muss. Dadurch ist ausgeschlossen, dass bei 

                                                      
82

 Vgl. Dörffeldt/ Viebrock, Kommentar zum DSchG Hessen, Erl. 2 zu §17. 
83

 Vgl. Majocco in Strobl u .a., Kommentar zu §16 DSchG, Rn.1. 
84

 Vgl. Majocco in Strobl u. A., Kommentar zu §16 DSchG, Rn.2. 
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einem Eigentümerwechsel durch Erbfall eine Pflicht zur Abgabe einer Veräuße-

rungsanzeige besteht.85 

  

                                                      
85

 Vgl. Majocco in Strobl u. A., Kommentar zu §16 DSchG, Rn.3 m. w. N.. 
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3 Umweltrechtliche Bestimmungen 

3.1 Energieeinsparverordnung 2009 

3.1.1 wesentliche Änderungen gegenüber der EnEV 200786 

 

Bei der EnEV 2009, die am 01.10.2009 in Kraft getreten ist, wurden die Anforde-

rungen an die Gesamtenergieeffizienz  von Gebäuden um ca. 1/3 erhöht. Dies 

bedeutet, dass Gebäude, die von der EnEV 2009 betroffen sind, 30% sparsamer 

sein müssen als Gebäude, die nach der EnEV 2007 bewertet werden.   

Das soll erreicht werden indem bei Neubauten die Obergrenze des zulässigen 

Jahres-Primärenergiebedarfs um  30% gesenkt und die Anforderungen an die 

Wärmedämmung um 15% erhöht werden. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich 

bei dem Neubau um ein Wohn- oder Nichtwohngebäude handelt. 

Bei Altbauten hat der Bauherr im Zuge von Modernisierungsmaßnahmen die 

Wahl zwischen zwei einzuhaltenden Alternativen. Bei der ersten Alternative, die 

bei großflächigen Umbaumaßnahem am Dach, an der Fassade oder den Fenstern 

ausgeführt werden, werden die Anforderungen an die ausgetauschten Bauteile 

um 30 % verschärft. Bei der zweiten Alternative ist eine Verbesserung der Däm-

mung um 15 % sowie eine Reduzierung des Jahresprimärenergiebedarfs um 30 % 

vorgesehen. 

Neben der Modernisierung von Altbauten, muss der Eigentümer verschiedenen 

Nachrüstpflichten nachkommen. Diese betreffen vor allem die obersten Ge-

schossdecken. Sind diese begehbar, besteht bis spätestens Ende 2011 die Ver-

pflichtung zur Dämmung (§ 10 IV EnEV). Auch bei nicht begehbaren obersten Ge-

schossdecken besteht diese Verpflichtung. Dabei muss die Qualität der Wärme-

dämmung mindestens 0,24 Watt/(m²K) betragen. Als Alternative steht dem es 

                                                      
86

 Vgl. zu folgendem Anlage 1: Zusammenstellung des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung http://www.bmvbs.de/Anlage/original_1102022/EnEV-2009-Wichtige-
Aenderungen-im-Ueberblick.pdf heruntergeladen am 20.02.2010 



Umweltrechtliche Bestimmungen  

25 
 

dem Eigentümer frei das Dach nach den anerkannten Regeln der Technik unter 

Einhaltung der EnEV 2009 zu dämmen. 

Nach § 10a EnEV 2009 müssen Elektrische Speicherheizungen (Nachtspeicher-

öfen) ab dem 01.01.2020 ausgetauscht werden, wenn sie ein Alter von mindes-

tens 30 Jahren erreicht haben. Dies gilt dann, wenn sich diese in beheizte Ge-

bäude befindet, das ausschließlich mit einer solchen Heizungsart beheizt wird 

und in dem sich mindestens sechs Wohneinheiten befinden. Das Gleiche gilt bei 

Nichtwohngebäuden wenn die Nutzfläche mehr als 500 m² beträgt und diese mit 

elektrischen Speicherheizungen geheizt werden (§ 10a I EnEV). 

Die Verpflichtung zum Austausch der Speicherheizung ist nicht nach zukommen, 

wenn sich das Gebäude eine Wärmedämmung aufweist, die dem Niveau der 

Wärmeschutzverordnung 1995 entspricht (§ 10a III 3 EnEV). Weiterhin ist der 

Austauschpflicht bei einem Verstoß gegen öffentlich- rechtliche Pflichten nicht 

nach zukommen (§ 10a III 1 EnEV). Das kann beispielsweise dann der Fall sein, 

wenn der Bebauungsplan eine elektrische Speicherheizung verbindlich vor-

schreibt. Ein weiterer Grund diese Heizungen nicht auszutauschen kommt dann 

zum Tragen, wenn sich der Austausch der Speicherheizung und der Einbau einer 

alternativen Wärmeversorgung nicht innerhalb einer „angemessenen Frist“ ren-

tiert, obwohl die zur Verfügung stehenden Fördermittel ausgeschöpft wurden 

(§ 10a III 2 EnEV). 

 

3.1.2 Anforderungen an den Gebäudebestand 

Nach §1 EnEV sind von dieser Verordnung alle Gebäude betroffen, „soweit sie 

unter Einsatz von Energie beheizt oder gekühlt werden“.  Die Werte die bei der 

energetischen Sanierung eines Wohngebäudes an die veränderten Gebäudebe-

standteile gestellt werden sind in der Anlage 1 der EnEV 2009 beschrieben. Die 

dort dargestellten Werte beziehen sich auf ein Referenzgebäude. Dieses ent-

spricht in Geometrie, Gebäudenutzfläche und Ausrichtung dem des zu sanieren-
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den Gebäudes87.  Die in der Tabelle 1 zu Anlage 1 EnEV 2009  aufgeführten Wer-

te gelten als ebenfalls erfüllt, wenn die sanierten Wohngebäude den Jahres- Pri-

märenergiebedarf des Referenzgebäudes um nicht mehr als 40 % überschreiten 

(§ 9 I EnEV 2009). Ist die angebaute Nutzfläche größer als 50 m² sind die Bestim-

mungen einzuhalten, die für neu errichtete Gebäude gelten (§ 9 V EnEV 2009 i. V. 

m. § 3 EnEV). Das hat zur Konsequenz, dass nunmehr die 40 % Regel nicht greift 

und daher die Vorgaben des Referenzgebäudes eingehalten werden müssen.  

Kommt es durch die Anwendung der Vorschriften der Energieeinsparverordnung 

zu einer Beeinträchtigung des Denkmals kann von den Anforderungen, die durch 

die EnEV 2009 bei Veränderungen vorgeschrieben werden, abgewichen werden 

(§ 24 EnEV). Für diese Abweichungen ist eine Ausnahmegenehmigung nach § 24 

EnEV erforderlich, welche von den unteren Baurechtsbehörden, als nach Landes-

recht zuständige Behörden für die EnEV (§ 1 EnEV-DVO)88, erteilt werden kann. 

Des Weiteren ist es möglich eine Befreiung von den Anforderungen der Energie-

einsparverordnung gemäß § 25 EnEV zu erwirken. Liegt die Amortisationsdauer 

einer nach EnEV vorgegebenen Maßnahme außerhalb der üblichen Nutzungs-

dauer kann ein solcher Befreiungstatbestand vorliegen.89 

 

3.1.3 Bagatellregelung 

Unter der Bagatellgrenze in der EnEV 2009 wird die Grenze verstanden, unter 

der, für Arbeiten an Außenbauteilen, die einzuhaltenden Werte der EnEV 2009 

nicht beachtet werden müssen. Auch hier hat es eine Veränderung gegenüber 

der EnEV 2007 gegeben. So war es früher möglich Arbeiten ohne Beachtung der 

zulässigen energetischen Grenzwerte auszuführen, wenn sich die Außenbautei-

len an nicht mehr als 20 % der Fläche der gleichen Orientierung, also der gleichen 

Himmelsrichtung, geändert haben. 

                                                      
87

 Vgl. Anlage 1 zu EnEV 2009, Pkt. 1.1. 
88

 Verordnung der Landesregierung zur Durchführung der Energieeinsparverordnung (EnEV-
Durchführungsverordnung –EnEV-DVO) v. 27.10.2009, GBl. 20, 669. 

89
 Vgl. Liersch/ Langner, EnEV Praxis, S. 271.  
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In der EnEV 2009 wurde dieser Wert auf 10 % gesenkt. Gleichzeitig ist das Merk-

mal der gleichen Orientierung weggefallen, sodass sich der angegebene Wert auf 

die Gesamtbauteilfläche des gesamten Gebäudes bezieht (§ 9 III EnEV 2009).90 

 

3.1.4 Energieausweis 

Der Energieausweis wurde mit der EnEV 2007 eingeführt. Er soll dem Eigentümer 

einer Wohnung oder eines Gebäudes Orientierung über den Energieverbrauch 

der Immobilie geben und den Vergleich zu anderen Immobilien gleicher Bauart 

ermöglichen.91 Dadurch ist es dem Eigentümer möglich Sanierungsbedarf zu er-

kennen und entsprechend frühzeitig zu reagieren. Weiterhin ist der Energieaus-

weis dazu gedacht, künftigen Eigentümern eine weitere Entscheidungshilfe bei 

der Kaufentscheidung zu sein. Ebenso kann ein Mieter den erforderlichen Ener-

gieaufwand zum Betrieb der gewünschten Immobilie oder Wohnung abschätzen 

und gegebenenfalls seine Entscheidung über die Anmietung, im Hinblick auf die 

zu erbringenden Nebenkosten, noch einmal überdenken. Dieses Prinzip der Aus-

sagen über den Energieverbrauch ist u.a. bei Elektrogeräten schon länger be-

kannt.92 Dabei werden diese, je nach Verbrauch, in verschiedene Klassen einge-

teilt. Die Skala reicht dabei von „G“ bis „A++“. Hierbei bedeutet „G“, das diese 

Elektrogeräte einen sehr hohen Energieverbrauch haben, wohingegen Geräte 

mit „A++“ die eingesetzte Energie sehr wirtschaftlich einsetzen, das heißt sehr 

sparsam mit der zur Verfügung gestellten Energie umgehen. In Anlehnung der 

dafür bekannten Kennzeichnung wurde für den Energieausweis ein Balkendia-

gramm entwickelt, das auf den ersten Blick einen Eindruck vom Energiebedarf 

des Gebäudes gibt (siehe Abbildung 293).  

                                                      
90

 Vgl. Liersch/ Langner, EnEV Praxis, S. 65. 
91

 Vgl. Liersch/ Langner, EnEV Praxis, S. 285. 
92

 Vgl. Weglage, Energieausweis, S.13. 
93

 URL:  http://www.bmvbs.de/Bild/original_1034301/bild.jpg heruntergeladen am 22.02.2010 



Umweltrechtliche Bestimmungen  

28 
 

Energieausweise können nach der EnEV 2009 auf zweierlei Grundlagen basieren. 

Dabei ist es entscheiden, wann das Gebäudes errichtet wurde, wie viel Wohn-

einheiten sich in dem Gebäude befinden und wann zuletzt ein Eigentümerwech-

sel stattgefunden hat.94 

 Zum Einen ist es nach § 18 EnEV 2009 möglich einen Energieausweis auf der 

Grundlage des Energiebedarfs zu erstellen. Zum Anderen kann auch der Energie-

verbrauch die Grundlage des Energieausweises darstellen(§ 19 EnEV 2009). Die 

gesetzlichen Vorgaben wann welcher Ausweis auszustellen ist, ist in §17 EnEV 

2009 geregelt.  

3.1.4.1 Verbrauchsausweis 

Der Verbrauchsausweis ist der Energieausweis mit der geringeren Aussagekraft, 

da hierbei das Verbrauchsverhalten der Bewohner beim Heizen, Lüften und der 

Warmwasserbereitung eine entscheidende Rolle spielt.  

Zur Erstellung eines Verbrauchsausweises werden nach § 19 I EnEV die Ver-

brauchsdaten der Heizkostenabrechnungen oder der Abrechnungen mit dem je-

weiligen Energielieferanten für das gesamte Gebäude zu Grunde gelegt. Dabei ist 

ein zusammenhängender Zeitraum von 36 Monaten erforderlich, wobei die 

                                                      
94

 Vgl. Liersch/ Langner, EnEV Praxis, S. 286. 

 

Abbildung 2 Energieausweis für Wohngebäude 
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jüngste vorliegende Abrechungsperiode mit in die Berechnung einzubeziehen ist. 

Liegen die Abrechnungen nicht vor, können auch sachgerecht durchgeführte 

Verbrauchsmessungen herangezogen werden.  

Für Wohngebäude wird gemäß § 19 II EnEV der Energieverbrauch für Heizung 

und zentrale Warmwasserbereitung ermittelt und in kWh/m2a angegeben. Für 

die Angabe der m2 ist die Gebäudegrundfläche zu berechnen. Dies kann nach 

§ 19 II S.2 EnEV bei Ein- und Zweifamilienhäusern die mit einem beheizten Keller 

ausgestattet sind pauschal durch Multiplikation der Wohnfläche mit dem Faktor 

1,35 erfolgen. Bei anderen Wohngebäuden ist der Faktor 1,2 zu verwenden.  

Bei beiden Gebäudearten ist der Energieverbrauch für die Heizung witterungsbe-

reinigt anzugeben. Dies soll den Einfluss starker meteorologischer Schwankungen 

innerhalb des Betrachtungszeitraumes ausgleichen. Weiterhin sollen damit die 

Verbrauchskennwerte von Gebäuden mit gleicher Ausführung an unterschiedli-

chen Standorten vergleichbar gemacht werden.95 

 

3.1.4.2 Bedarfsausweis 

Für die Ausstellung von Bedarfsausweisen wird gemäß § 18 I EnEV i. V. m. §§3 - 5 

EnEV der Jahresprimärenergiebedarf des Gebäudes berechnet. Unter dem Jah-

resprimärenergiebedarf versteht man den zur Beheizung, Warmwasserberei-

tung, Beleuchtung, Kühlung und Lüftung notwendigen Energiebedarf für ein Jahr. 

In diesen werden auch die zur Erzeugung, Umwandlung und Verteilung des je-

weiligen Brennstoffes benötigten Energiemengen außerhalb des Gebäudes ein-

gerechnet96. Als Grundlage für die Berechnung dienen die Daten der Gebäude-

hülle und der im Gebäude verbauten Haustechnik. Die Berechnungen des Jah-

resprimärenergiebedarfs sind nach der DIN 18599:  2007-297durchzuführen.98  

                                                      
95

 Vgl. Fischer u. a., Energieausweis, S. 47. 
96

 Vgl. Liersch/ Langner, EnEV- Praxis, S. 29 f. 
97

 DIN 18599:  2007-2, Beuth Verlag, 2007 ISBN: 978-3-41016-584-2. 
98

 Vgl. Liersch/ Langner, EnEV- Praxis, S. 328. 
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3.1.4.3 Ausstellungsberechtigte99 

Um den verwaltungstechnischen Aufwand nicht unnötig zu erhöhen, wurde kein 

spezielles Zulassungsverfahren entwickelt. Ebenfalls wurde auf eine behördliche 

Zulassung verzichtet. Dennoch werden an die Ausstellungsberechtigten gewisse 

Anforderungen gestellt und nur bestimmte Ausbildungsgänge und Fachrichtun-

gen zugelassen. Diese sind in § 21 EnEV aufgeführt.   

Die Anforderungen an die zur Ausstellung Berechtigten im Nichtwohnungsbau 

sind, auf Grund der höheren technischen Komplexität, größer. Deswegen ist der 

Personenkreis enger gefasst als im Wohnungsbau. Hier können zusätzlich zu den 

in § 21 EnEV genannten Personenkreis diejenigen einen Energieausweis ausstel-

len, die die Anforderungen gemäß § 29 EnEV erfüllen. Dies sind alle Personen die 

vor dem 25. 04.2007 

 beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle gemäß den Richtli-

nien über die Förderung der Beratung vor Ort als Antragsberechtigte re-

gistriert waren (§29 IV EnEV) 

 eine abgeschlossen Ausbildung im Baustoff- Fachhandel oder der Bau-

stoffindustrie besitzen. Zusätzlich ist eine erfolgreich abgeschlossen Wei-

terbildung zum Energiefachberater im Baustoff- Fachhandel oder der 

Baustoffindustrie erforderlich. Dies gilt auch, wenn die Ausbildung zwar 

vor dem 25.04.2007 begonnen, aber erst danach erfolgreich abgeschlos-

sen wurde (§ 21 V EnEV) 

 eine Weiterbildung zum Energieberater des Handwerks erfolgreich abge-

schlossen haben. Wurde die Ausbildung erst vor dem Stichtag begonnen, 

gilt die Berechtigung nach dem erfolgreichen Abschluss der Weiterbil-

dung (§ 21 VI EnEV). 

 

Zusätzlich kommt bei beiden Personengruppen die Anlage 11 zur EnEV 2009 zur 

Anwendung. Darin werden die Anforderungen die an die Inhalte der Fortbildung 

gestellt werden verifiziert. 

 

                                                      
99

 Vgl. zum folgenden Fischer, Energieausweis und die neue EnEV, S. 50 f.. 
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3.1.4.4 Ausnahmeregelung für Baudenkmäler 

Die in der EnEV 2007 festgelegte Regelung, dass in Nichtwohngebäuden mit 

mehr als 1000 m2 Nutzfläche, in denen Behörden untergebracht sind und die un-

ter Denkmalschutz stehen Energieausweise öffentlich auszuhängen sind, ist mit 

Inkrafttreten der EnEV 2009 entfallen, sodass es für Baudenkmäler gemäß §16 IV 

EnEV 2009 keinerlei Verpflichtung zur Ausstellung von Energieausweisen gibt. 

Dennoch ist es sinnvoll, dass ein Bedarfsausweis ausgestellt wird, da dort Mo-

dernisierungsempfehlungen gegeben werden (Anlage 10 zu § 20 EnEV 2009), die 

der Eigentümer in seine Überlegungen einfließen lassen kann. 
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4 Konflikte und Lösungsmöglichkeiten 

 

4.1 Denkmalschutz und Umweltschutz 

4.1.1 Austausch von Fenstern 

Bei der Sanierung eines Gebäudes ist häufig der Wunsch nach dem Auswechseln 

der alten Fenster gegeben. Die Gedanken die dahinter stehen sind immer wieder 

die gleichen. Erstens muss bei größeren Erneuerungsmaßnahmen häufig ein Ge-

rüst gestellt werden, womit die erneuten Aufstellkosten beim Zusammenlegen 

von Sanierungsmaßnahmen entfallen würden und zweitens bietet sich dabei die 

Gelegenheit, etwas für den eigenen Geldbeutel zu unternehmen, indem man 

durch den Austausch der alten Fenster gegen moderne die Wärmedämmung 

verbessert. Dabei wird vielfach vergessen, welche Bedeutung die Fenster für die 

Denkmaleigenschaft eines Gebäudes haben.100 

Nach § 8 I DSchG bedarf es einer Genehmigung durch die Denkmalschutzbehör-

de, wenn an einem Kulturdenkmal das Erscheinungsbild wesentlich geändert 

wird. Eine Änderung ist immer dann gegeben, wenn der Zustand der baulichen 

Anlage vor dem Eingriff vom Zustand danach abweicht101. Dabei gelten als unwe-

sentlich solche Änderungen, bei denen sich die Frage einer erneuten Genehmi-

gung nicht stellt,102 da es hierbei nicht zu einer Beeinträchtigung des Kultur-

denkmals kommt. Nach Aussage des VGH Mannheim103 komme es hierbei nicht 

darauf an, ob der Beeinträchtigung durch die Änderung ein besonders hohes 

Gewicht beigemessen werden könne oder ob diese deutlich zu Tage träte, allein 

das Vorhandensein reiche aus. Bei der Beurteilung ob tatsächlich eine Beein-

trächtigung vorliegt, ist weder der Betrachtungshorizont des Fachmanns, der 

                                                      
100

 Vgl. OVG Lüneburg 1 L 5631/92 v. 14.09.1994, BRS 56 Nr. 221. 
101

 Sauter, Kommentar zu § 50 LBO, Rn. 68.  
102

 VGH BW, 3 S 2576/96 v. 30.09.1996, VBBW 1997, 141 (142). 
103

 VGH BW 1 S 2998/89 v. 23.07.1990, NVwZ-RR 1991, 291 (292) = DVBL. 1990, 1113. 
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durch seine fachliche Ausbildung „ästhetisch besonders empfindsam“104 ist noch 

der des uninteressierte Bürger, dem jegliches Empfinden dahingehend fehlt, als 

Beurteilungsmaßstab heranzuziehen. Vielmehr muss hierbei auf den „ sogenann-

ten gebildeten Durchschnittsmenschen“, „der für die Belange des Denkmalschut-

zes aufgeschlossenen“105 ist, abgestellt werden.  

Dabei hat die zuständige Behörde ihr zustehendes Ermessen pflichtgemäß aus-

zuüben (§ 7 I 1 DSchG i. V. m. §40 LVwVfG). Dies bedeutet, dass die Wünsche des 

Eigentümers und die Vorstellungen des Denkmalschutzes in einen schonenden 

Interessenausgleich zu bringen sind. Es kann einer Veränderung umso eher zuge-

stimmt werden, je weniger sich die Beeinträchtigung des Denkmals bemerkbar 

macht.106 Insoweit stimmen die herrschende Meinung mit der abweichenden 

Meinung des OVG Münster überein.  

Das OVG Münster vertritt in seinem Urteil107 die Auffassung das zwar die Anzahl 

und die Abmessungen der Fensteröffnungen an sich einen wesentlichen Einfluss 

auf die Denkmaleigenschaft haben und somit von „denkmalpflegerischen Interes-

se“108 sind, da hier die Gestaltung der Lichtverhältnisse in den „Wohn- und Wirt-

schaftsräumen“109 zum Ausdruck kommt. Die Ausgestaltung der Fenster hinsicht-

lich Bauart und Werkstoff hingegen spiele, zumindest im vorliegenden Fall, eine 

eher untergeordnete Rolle. Fenster würden zu den “Verschleißteilen“110 zählen 

und daher öfters ausgetauscht, was ihre denkmalpflegerische Bedeutung erheb-

lich mindere.  Eine Verwendung von Kunststoff als Material für den Fensterbau 

könne nach Meinung des OVG in der heutigen Zeit nicht generell verboten wer-

den. Dies wäre umso mehr nicht zeitgemäß, da dem Eigentümer auch eine Nut-

zung seines Denkmals gestattet sei. Dies trüge auch zum weiteren Erhalt des 

                                                      
104

 BVerwG, I C 146.53 v. 28.06.1955, BVerwGE 2, 172 (177); vgl. auch VGH BW 8 S 391/81 v. 
30.10.1981, VBBW 1982, 266 (267).  

105
 BVerwG, a. a. O.. 

106
 Ellenrieder, Rechtliche Aspekte des Austausch von Fenstern in Baudenkmälern, VBBW 1995, 
89. 

107
 Vgl. zum folgenden OVG Münster, 7 A 936/90 v. 23.04.1992 NVwZ-RR 1993, 230. 

108
 OVG Münster, 7 A 936/90 v. 23.04.1992 NVwZ-RR 1993, 230 (231). 

109
 OVG Münster, a. a. O.. 

110
 OVG Münster, a. a. O.. 
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Denkmals bei und käme dem Denkmalschutz entgegen. Ein Einsatz wäre immer 

dann zulässig, wenn die denkmalrechtlichen Belange beim Einbau solcher Fens-

ter eine nicht so gewichtige Rolle spielen würden. Auch der Einsatz von sog. 

„Schwindelsprossen“111 stellt demnach ein probates Mittel beim Fensteraus-

tausch dar.  

Unter Schwindelsprossen versteht man Kunststoffsprossen, die von außen und 

innen auf das Glas aufgebracht werden. Dabei sollen sie den Eindruck geteilter 

Fensterscheiben vermitteln.112 

Demgegenüber vertritt die herrschende Meinung die Ansicht, dass beim Aus-

tausch von Fenstern nicht nur die Größe und Anzahl der Fensteröffnungen eine 

Rolle spielt, sondern auch das verwendete Material und die Fenstergestaltung. 

Die Verwendung von Baustoffen, wie sie schon zur Zeit der Errichtung des Ge-

bäudes vorhanden waren, sorgt dafür, dass ein Einblick in damalige Handwerkli-

che Fähigkeiten und Arbeitsweisen gewonnen und die Qualität der Ausführung 

auch auf lange Zeit „erhalten und auch sichtbar gemacht werden“ kann. 113 Das 

OVG Lüneburg hat mit dieser Entscheidung den Begriff der Material- und Werk-

gerechtigkeit geprägt. Der VGH Mannheim ist der Ansicht, dass Schwindelspros-

sen „künstliche Attrappen“ sind, die dem Anliegen der Denkmalpflege am Erhalt 

von Originalität entgegenstehen. Zudem können Kunstofffenster der ursprüngli-

chen und in handwerklicher Qualität gefertigten Fenster „nicht einmal dem äu-

ßeren Eindruck nach“ gerecht werden.114 Dies wird auch vom VGH München so 

gesehen. In seinem Urteil115 weißt er ebenso wie der VGH Lüneburg auf den im 

Denkmalschutz anzuwendenden Grundsatz der Material- Werk- und Formge-

rechtigkeit hin. Dabei sollen Materialien verwendet werden, die  den schon vor-

handenen entsprechen oder ihnen zumindest entsprechen. Dies wäre nur bei 

                                                      
111

 Vgl. OVG Münster 7 A 936/90 v. 23.04.1992, NVwZ-RR 1993, 230 (232).. 
112

 Vgl. OVG Münster, a. a. O.. 
113

 Vgl. OVG Lüneburg 6 L 24/90 v. 26.11.1992, BRS 54, 119, NVwZ-RR 1993, 232. 
114

 Vgl. VGH BW 1 S 2998/89 v. 23.07.1990, NVwZ-RR 1991, 291 (293). 
115

 Vgl. VGH München 2 B 94.3022  v. 09.08.1996, NJWE-MietR 1997, 18 (19). 
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„traditionellen“ Werkstoffen der Fall, sodass beim Auswechseln der alten Fenster 

grundsätzlich nur Holz zum Einsatz kommen dürfe.116 

Den Anforderungen des Denkmalschutzes an eine Material- und werkgetreue Er-

neuerung kann durch den Einbau eines Kastenfensters nachgekommen werden. 

Hierbei wird der äußere Fensterflügel fach- und denkmalgerecht instandgesetzt. 

Dabei wird das Erscheinungsbild nicht beeinträchtigt, da weder der verwendete 

Werkstoff noch das Aussehen verändert werden. Denkbar wäre beim Austausch 

der Fensterscheiben die gleichzeitige Verwendung von Wärmeschutzglas, da die-

se sich durch ihren verbesserten Wärmedurchgangskoeffizienten positiv auf die 

Energieeinsparung auswirken und keinerlei gravierende optische Beeinträchti-

gung mit sich brächten. Anschließend wird hinter die von außen sichtbaren Fens-

terflügel ein zusätzliches Fenster gesetzt. Hierbei kann es sich optisch an das Äu-

ßere anbinden und den gestalterischen Aufbau in Bezug auf Sprossenanzahl und 

                                                      
116

 Vgl. VGH München 2 B 94.3022  v. 09.08.1996, NJWE-MietR 1997, 18 

 

Abbildung 3: Aufbau eines Kastenfensters 
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-teilung übernehmen. Ein Beispiel dafür ist in Abbildung 3 dargestellt.117 Gleich-

wohl denkbar ist der Einsatz von sprossenlosen Ganzglasscheiben bei den inne-

ren Fensterflügeln bei denen ebenfalls eine wärmeisolierende Verglasung zum 

Einsatz kommt. Hierbei ist die Gefahr einer Beeinträchtigung vorrangig nicht ge-

geben, da diese gegenüber den vorderen Flügeln optisch in den Hintergrund tre-

ten. Das kann durch den Einsatz von Dekorationsartikeln noch verstärkt werden. 

Der Vorteil der Kastenfenster liegt zum Einen in der Vereinbarkeit mit den denk-

malschutzrechtlichen Vorgaben, da hierbei das  Bild der Fassade nicht beein-

trächtig wird und zum Anderen in der Möglichkeit die Vorgaben der EnEV 2009 

hinsichtlich der zulässigen Wärmedurchgangskoeffizienten zu erfüllen. 

 

4.1.2 Außenrollläden  

Außenrollläden dienen neben dem temporären Wärmeschutz außerdem auch als 

Regulatoren für den Licht und Lärmeinfall. Sie stellen somit eine wesentliche 

Komfortverbesserung dar, weil sie helfen, das Wohnklima positiv zu beeinflus-

sen.  

Werden solche Außenrollläden in eine denkmalgeschützte Fassade eingebaut, 

führt dies zu einer Veränderung des Aussehens der Fassade. Da dadurch  die Be-

lange des Denkmalschutzes berührt werden und in einem baurechtlichen Verfah-

ren zu berücksichtigen wären, liegt hier regelmäßig kein verfahrensfreies Vorha-

ben nach § 50 I LBO vor und bedarf daher einer Baugenehmigung.118  

Die bei der Erteilung der Baugenehmigung erforderliche Beteiligung der Denk-

malschutzbehörde wird in diesem Fall durch die nach § 8 I Nr. 2 DSchG erforder-

liche denkmalrechtliche Genehmigung ersetzt (§ 7 III DSchG).  

                                                      
117

 Url: http://fachwerkhaus.historisches-
fachwerk.com/fachwerk/index.cfm/ly/1/0/forum/a/showForum/122815$.cfm heruntergela-
den am 12.02.2010. 

118
 Sauter, a. a. O.. 
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Der Einbau von Rollläden wäre demnach nur zulässig, wenn sie sich so in die Fas-

sade einfügen würden, dass dadurch das Gesamtbild weder im offenen noch im 

geschlossenen Zustand gestört wäre. Dies kann regelmäßig verneint werden, 

zumal dann, wenn sich an der denkmalgeschützten Fassade zusätzlich Klapplä-

den aus Holz befinden.119 Diese Holzklappläden erfüllen denselben Zweck wie die 

Rollläden, sodass eine Anbringung aus energetischer Sicht nicht zwingend erfor-

derlich ist. Soll dennoch ein zusätzlicher Wärme- oder Lichtschutz angebracht 

werden, kann dies durch den Einbau von Innenjalousien bewerkstelligt werden.  

 

4.1.3 Fassadendämmung  

Die Fassadendämmung, stellt den energiesparwilligen Eigentümer eines denk-

malgeschützten Gebäudes häufig vor die größten Herausforderungen. Die Fassa-

de ist, neben den Fenstern,  der sichtbarste Teil eines Gebäudes. Somit sind die 

Ansprüche an die Werk-, Materialtreue entsprechend hoch. Das macht die ener-

getische Sanierung einer denkmalgeschützten Fassade schwierig, kann hier doch 

nicht mit den üblichen Verdächtigen der energetischen Sanierung, dem Wärme-

dämmverbundsystem oder der Vorhangfassade gearbeitet werden. Bei beiden 

vorgenannten Verfahren wird die vorhandene Fassade durch die Dämmmaß-

nahmen verdeckt und somit die Denkmaleigenschaft beeinträchtigt. Dies stellt 

einen genehmigungspflichtigen Eingriff in das Kulturdenkmal dar. Die Genehmi-

gung zur Anbringung einer solchen Wärmedämmung wird regelmäßig von den 

zuständigen Denkmalschutzbehörden versagt werden, da hier das Erscheinungs-

bild des Denkmals zerstört wird. 

Bei der Fassadendämmung ist deshalb sensibles Vorgehen und eine gute Planung 

mithilfe der Denkmalschutzbehörden gefragt. Je nach Fassadentyp und Zustand 

bieten sich dennoch unterschiedliche Möglichkeiten an, den Wärmeschutz zu 

verbessern.  

                                                      
119

 VGH BW, 1 S 2022/90 v. 04.06.1991, VBBW 1992, 58. 
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4.1.3.1 Einblasdämmung 

Die Einblasdämmung bietet sich bei zweischaligen Mauerwerk an. Ein solches ist 

vorrangig bei Häusern aus Ziegelmauerwerk mit einer Klinkerfassade anzutref-

fen. Bei der Einblasdämmung wird mithilfe eines Endoskops der Raum zwischen 

der Innen- und Außenwand auf Beschädigungen überprüft. Dadurch wird sicher-

gestellt, dass ein unkontrolliertes  Ausbreiten des Dämmstoffes verhindert wird. 

Gleichzeitig wird damit die Dicke des Luftspaltes zwischen den Mauern festge-

stellt. Diese hat Auswirkungen auf den zu verwendenden Dämmstoff und somit 

auf die entstehenden Kosten und das zu erwartende Einsparpotential der 

Dämmmaßnahme. Anschließend wird in den vorhandenen Zwischenraum ein rie-

sel- oder blasfähiges Dämmmaterial unter Zuhilfenahme von Druckluft einge-

bracht (Anlage 2).120 Beim verwendeten Dämmmaterial handelt es sich um ein-

blasfähiges hydrophobes (wasserabweisendes und demzufolge wasserunemp-

findliches) Material das eine bauaufsichtliche Zulassung erhalten hat.121 Ein häu-

fig verwendetes Material ist dabei Blähperlitt. Dieses Vulkangestein besitzt dabei 

mit einer Wärmeleitfähigkeit  von 0,050 W/ (m K) sehr gute Dämmeigenschaft.122  

Die immer wieder geäußerten Befürchtungen, dass durch eindringendes Schlag-

regenwasser die Dämmschicht durchfeuchtet wird123 und sich dadurch Schimmel 

bildet und die Bausubstanz leidet, konnte durch Erprobungen widerlegt wer-

den.124 

 

4.1.3.2 Außendämmung 

Die Außendämmung dürfte aus den vorgenannten Gründen am wenigsten zur 

Anwendung gelangen, da hier, bei Einsatz eines Wärmedämmverbundsystems 

mit großen Dämmstoffstärken,  ein massiver Eingriff in das äußere Erscheinungs-

                                                      
120

 http://www.1aeinblasdaemmung.de/einblasdämmung-fassade.html heruntergeladen am 
24.02.2010. 

121
 Vgl. Jenisch/ Stohrer in  Fischer u. A., Lehrbuch der Bauphysik, S. 153. 

122
 Vgl. Anlage 3: Produktdatenblatt Knauf Hyperlite- KD. 

123
 Vgl. Jenisch/ Stohrer a. a. O.. 

124
 Vgl. hierzu Anlage 4 Nachträgliche Kerndämmung ohne Risiko m. w. N.. 
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bild des Kulturdenkmals stattfindet. Dennoch gibt es auch hier Möglichkeiten zur 

Energieeinsparung. 

Denkbar ist dies bei Denkmälern, bei denen die Materialien der Oberflächenbe-

schichtung der Außenwände auch noch heute im Original zu beschaffen sind. 

Dann ist die Forderung der Denkmalpflege nach Materialgerechtigkeit ohne gro-

ßen Forschungs- und Finanzaufwand zu gewährleisten. Als Beispiel können die 

beiden unter Denkmalschutz stehenden Hochhäuser „ Romeo & Julia“ in Stutt-

gart angeführt werden, die in den Jahren 1956 – 1959 erbaut wurden.125 Die da-

bei  verwendeten Außenputze und Farben sollten auch heute noch erhältlich 

sein. Eine energetische Sanierung der Außenfassade könnte unter Verwendung 

von Vakuumisolationspaneelen erfolgen. Diese Art der Fassadendämmung ist gut 

für die Außenwanddämmung geeignet, da es hierbei, auf Grund des geringen 

Aufbaus der Vakuumisolationspaneele, nicht zur massiven Veränderung des Ge-

samtbildes kommt.  

Vakuumisolationspaneelen bestehen aus wärmeisolierendem Kernmaterial, Die-

ses wird unter Erzeugung eines Vakuums in eine gasdichte Hülle eingeschweißt. 

Durch die Erzeugung eines Vakuums innerhalb der Hülle ist es möglich die wär-

meleitende Luft zwischen dem Kernmaterial zu entfernen und dadurch eine we-

sentlich bessere Isolationswirkung und eine geringe Aufbaudicke als bei her-

kömmlichen Dämmstoffen zu erzielen.126 Abbildung 4127 veranschaulicht die we-

sentlich dünnere Aufbaudicke einer Vakuumisolationspanelle  im Vergleich zu 

herkömmlichen Glasfaserdämmstoff bei vergleichbaren Wärmedurchgangskoef-

fizienten. Somit ist es denkbar, dass eine Fassadendämmung bei einem denkmal-

geschütztem Gebäude angebracht werden kann ohne dass das Erscheinungsbild 

                                                      
125

 URL: http://www.denkmalpflege-
bw.de/no_cache/denkmale/bilderbogen/hochhaeuser.html?sword_list[0]=romeo herunterge-
laden am 20.02.2010 

126
Vgl. Moosmann u. A. in Vakuumdämmung im Praxiseinsatz, Anlage 6 http://www.vip-
bau.ch/fileadmin/user_upload/downloads/Statusseminar04_%20Praxis_IfE.pdf heruntergela-
den am 22.02.2010.  

127
URL: http://www.fhnw.ch/habg/iebau/afue/gruppe-bau/vip-im-gebaeudesektor herunterge-
laden am 25.02.2010 
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Abbildung 4: Vergleich VIP mit herkömmlichem Dämmmaterial 

 

wesentlich gestört wird. Der Einsatz von Vakuumisolationspanelen wird an der 

Förderschule in Olbersdorf durchgeführt. In Rahmen des Projektes soll das aus 

dem Jahr 1927 stammende Gebäude, das „ein bedeutendes regionales Beispiel 

für den sachlichen Schulbau der Weimarer Republik“ darstellt zu einem 3- Liter 

Haus umgebaut werden128. 

 

4.1.3.3 Innendämmung129 

Eine weitere Möglichkeit bei einer denkmalgeschützten Fassade die Energieeffi-

zienz zu erhöhen, ist die Innendämmung. Dabei werden die Dämmplatten auf der 

Innenseite der Außenwand aufgebracht. Als Dämmmaterialien kommen sowohl 

künstliche Dämmstoffe wie Mineralfaserplatten oder  Polystyroldämmplatten als 

auch natürliche wie Hanffaser- oder Lehmplatten zum Einsatz. Letztere bieten 

                                                      
128

 Vgl. Anlage 7  m. w. N. sowie die Präsentation „Workshop Zittau Olbersdorf“ im Pdf- Format 
auf der, dieser Arbeit beiliegenden, CD. 

129
 Vgl. zu folgendem Anlage 5 
http://www.iwu.de/fileadmin/user_upload/dateien/energie/espi/espi11.pdf heruntergeladen 
am 20.02.2010. 
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durch ihre  natürlichen diffusionsoffenen Eigenschaften ein gesundes Wohnklima 

ohne negativ auf die Bausubstanz einzuwirken. 

Die Innendämmung besitzt bauartbedingt einen geringeren Wirkungsgrad als die 

Dämmung der Außenwand. Dieser kommt daher, dass sich beim anbringen der 

Dämmung Wärmebrücken schlechter vermeiden lassen und somit verstärkt auf-

treten. Unter einer Wärmebrücke wird eine „örtlich begrenzte Stelle, die im Ver-

gleich zu angrenzenden Flächen eine höhere Wärmestromdichte aufweist.“130 

verstanden. Dieser Vorgang tritt merklich während der Heizperiode auf, da hier 

das Gefälle zwischen Innentemperatur und Außentemperatur am größten ist. Die 

Gefahr einer Wärmebrücke mit ihren unterschiedlichen Temperaturen besteht 

darin, dass sich an den kälteren Gebäudeteilen Feuchtigkeit niederschlägt und es 

dadurch zu Schimmelbildung und Durchfeuchtung von Mauerwerk kommt. Bei 

der Innendämmung ist deshalb darauf zu achten, dass die Dämmmaterialien bis 

an die Außenhülle herangeführt werden. Ferner ist auf eine Luftdichte Ausfüh-

rung der Arbeiten zu achten um die Gefahr von Tauwasserbildung zu vermeiden. 

Es bietet sich an, Materialien zu verwenden, die dampfoffen sind und so für ei-

nen natürlichen Feuchteausgleich sorgen. Dabei eignen sich Kalziumsilikat-131 

oder Lehmputzplatten besonders.  

 

4.1.4 Einbindung erneuerbarer Energien 

4.1.4.1 Photovoltaikanlagen 

Das  Erneuerbare Energien Gesetz garantiert für Strom, der aus einer Anlage 

stammt, die auf einem Gebäude oder einer Lärmschutzwand installiert wurde ei-

ne Einspeisevergütung. Die Höhe richtet sich nach der Größe der Anlage und der 

in der Bundesrepublik installierten Gesamtleistung aller Photovoltaikanlagen 

(§ 20 I i. V. m. § 20 II b EEG) und wird nach § 21 EEG für die Dauer von 20 Jahren 

                                                      
130

 Dankert/ Engelhardt, Bautechnische Fachbegriffe, S. 179. 
131

 Vgl. Anlage 5, S. 8. 
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Abbildung 5: schematischer Aufbau einer Photovoltaikanlage 

gezahlt. Die Einspeisevergütung beträgt im Jahr 2010 39,14 Cent/ kWh132, wenn 

der so gewonnene Strom zu 100 % in einen Netzbetreiber weiterverkauft wird. 

Ist es angedacht, den Solarstrom nachweislich selbst zu nutzen, so beträgt die 

Vergütung 25,01 Cent/ kWh (§ 33 II EEG). Somit können Photovoltaikanlagen, je 

nach Anlagengröße, eine gute Einnahmequelle durch den Stromverkauf oder bei 

Selbstverbrauch ein nicht zu verachtendes Einsparpotential bei den aufzuwen-

denden Stromkosten bieten. 

Eine Photovoltaikanlage besteht aus ein oder mehreren Solarmodulen die das 

Sonnenlicht in Gleichstrom umwandeln. Dieser wird dann an einen Wechselrich-

ter geschickt, der diesen in Wechselstrom umwandelt und an das Stromnetz ab-

gegeben (siehe Abbildung 5) 133. Der Wechselrichter sollte an einem kühlen Ort, 

installiert werden, um einen möglichst hohen Wirkungsgrad zu erzielen.134 Das 

Gleiche gilt bei Solarmodulen, weshalb eine Installation einer auf dem Dach auf-

geständerten Anlage einer im Dach integrierten gegenüber aus wirtschaftlichen 

                                                      
132

 Siehe Anlage 8, http://www.bundesnetzagentur.de/media/archive/17479.pdf, heruntergela-
den am 22.02.2010. 
133

 URL: http://www.co2sparhaus.de/CO2SPARHAUS-Service-Photovol.27.0.html heruntergela-
den am 10.02.2010. 
134

 Vgl. Konrad, Planung von Photovoltaikanlagen, S. 18. 
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Gründen der Vorzug gegeben werden sollte. Bei einer Dachintegration kann, 

wenn das Dachgeschoss nicht genutzt werden soll für eine entsprechende 

Hinterlüftung der Module gesorgt werden. Dies muss in Absprachemit dem 

Fachplaner und dem Denkmalschutz geschehen.135 

Bei Photovoltaikanlagen kommen je nach Einsatzzweck verschiedene Zellenarten 

zum Einsatz. Zur Verfügung stehen Dünnschichtmodule, monokristalline und 

polykristalline Solarzellen. Der Wirkungsgrad von Dünnschichtmodulen ist in der 

Regel geringer als die von kristallinen Modulen. Ihr Wirkungsgrad beträgt ca. 10 

%. Bei polykristallinen Modulen liegt dieser bei ca. 14 % und bei monokristallinen 

bei ca. 15.136  

 

4.1.4.2 Solaranlagen 

Solaranlagen werden zur Trinkwassererwärmung oder zur Heizungsunterstüt-

zung verwendet. Den systematischen Aufbau einer Solaranlage verdeutlicht Ab-

bildung 6.137 Jede Solaranlage die zur Erwärmung von Trinkwasser oder zur Hei-

zungsunterstützung verwendet wird, besteht immer aus einem Solarkollektor, 

einem Pufferspeicher, einer Pumpanlage sowie einem Transportsystem für das 

erhitzte Wasser.138 

Die Solarkollektoren werden dabei so auf dem Dach installiert, dass sie die Son-

nenenergie möglichst effektiv einfangen können. Dies bedeutet, dass eine Aus-

richtung in südlicher Richtung  ohne dass die Kollektorfläche von Schatten ver-

deckt werden kann, der Vorzug gegeben werden soll.139  

                                                      
135

 Vgl. Konrad, Planung von Photovoltaikanlagen, S. 17. 
136

 Vgl. Konrad, Planung von Photovoltaikanlagen, S. 12. 
137

 URL: http://www.swb-herten.de/solaranlagen/solarheizung_wagner.htm heruntergeladen am 
11.02.2010. 

138
 Vgl. Späte u. A. Solaranlagen – Handbuch der thermischen Solarenergienutzung, S. 17. 

139
 Vgl. Späte a. a. O.. 
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Bei den Bauformen für Solarkollektoren wird im Bereich der Trinkwassererwär-

mung und Heizungsunterstützung zwischen Flachkollektoren und Vakuumröh-

renkollektoren unterschieden.  

Bei Flachkollektoren zirkuliert durch die Absorber entweder ein Wasser oder ein 

Wasser- Glykolgemisch.140 Die durch die Sonneneinstrahlung erwärmte Flüssig-

keit wird über Heizungsrohre zu einem Pufferspeicher geleitet. In diesem wird 

über Heizschlangen das Heizungs- oder Trinkwasser erhitzt und bis zum Ver-

brauch bevorratet.  

Bei Vakuumröhrenkollektoren wird durch die Entfernung der Luft, die auch ein 

Wärmeträgermedium darstellt, aus dem Kollektor die thermische Leistungsfähig-

keit verbessert.141  

                                                      
140

 Vgl. Späte u. A. Solaranlagen – Handbuch der thermischen Solarenergienutzung, S. 29. 
141

 Vgl. Späte u. A. Solaranlagen – Handbuch der thermischen Solarenergienutzung, S. 58 mit wei-
teren Ausführungen zu den unterschiedlichen Kollektorarten. 

 

Abbildung 6: Systemzeichnung einer Solaranlage 
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Durch die Größe der Kollektorfläche und des Pufferspeichers wird bestimmt, wie 

lange warmes Wasser, das mit Sonnenenergie und somit ohne zusätzliche Brenn-

stoffzufuhr aufgeheizt wurde, zur Verfügung steht.  

Grundsätzlich sind Photovoltaikanlagen und Solaranlagen nach der Landesbau-

ordnung  in Baden-Württemberg genehmigungsfrei gemäß Anhang zu § 50 I LBO. 

Dennoch muss vor der Installation einer solchen Anlage auf einem denkmalge-

schützten Gebäude die Genehmigung der Denkmalschutzbehörde eingeholt 

werden. Dies ergibt sich aus den allgemeinen Schutzvorschriften des § 8 I 2 

DSchG für die einfachen Kulturdenkmale und aus § 15 I 1 Nr. 3 DSchG für die ein-

getragenen Kulturdenkmale, wonach jede Veränderung des Kulturdenkmals der 

Genehmigung bedarf.  

Hierbei hat die Denkmalschutzbehörde, ihre Entscheidung nach pflichtgemäßem 

Ermessen auszuüben. Dies bedeutet, dass die Belange des Denkmalschutzes und 

die des Eigentümers objektiv und neutral gegeneinander abzuwägen sind142. Die 

dabei zu berücksichtigenden Merkmale sind u. a. die Schutzwürdigkeit des Kul-

turdenkmals und die Auffälligkeit der geplanten  Anlage. Bei letzterem ist dabei 

die Stärke der Veränderung in Bezug auf Wahrnehmbarkeit und Auffälligkeit so-

wie der Abstrahlwinkel zu berücksichtigen.143 Daher ist jede Anlage abzulehnen, 

die so störend in das Erscheinungsbild eingreift, das der dem Denkmalschutz auf-

geschlossene Durchschnittsbetrachter144 sie als verunstaltend empfindet. 

Auf der anderen Seite spricht der reversible Einbau einer solchen Anlage für eine 

Genehmigung. Dadurch, dass an dem Kulturdenkmal keinerlei irreparable Verän-

derung vorgenommen werden, kann die Photovoltaikanlage jederzeit zurück ge-

baut werden. Dies bedeutet, dass der Einbau einer Anlage zur Stromerzeugung 

oder zur Brauchwassererwärmung an einer Position, die das Bild des Kultur-

denkmals oder der Gesamtanlage nicht stört durchaus denkbar ist. Dies hat der 

VGH BW in seiner Entscheidung über die Installation einer Photovoltaikanlage 

                                                      
142

 VGH BW I 865/74 v. 14.10.1975, ESVGH 26, 105 (107). 
143

  LT-Drs. 12/1655, S. 3. 
144

 Vgl. VGH BW V 273/86 v. 20.01.1977 zitiert in VGH BW 1 S 1849/88, NVwZ-RR 1989, 230 (232). 
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auf einem Kirchendach145 dargelegt. Weiterhin ist es denkbar, gerade Photovol-

taikanlagen als in das Dach eingebaute Anlage zu berücksichtigen (siehe Abbil-

dung 7) 146.  

Eine weitere Möglichkeit ist es, die Anlage zur Erzeugung von Strom oder 

Warmwasser vom Gebäude getrennt aufgestellt wird. Dabei werden die Kollekt-

oren auf wetterfesten Konstruktionen aufgeständert. Dabei können diese der 

Umgebung des Kulturdenkmals angepasst werden und die Anlage kann sich har-

monisch in das Bild einfügen. Das ist ein praktikabler und für beiden Seiten der 

Weg mit den geringsten Kompromissen, da hierbei sowohl der Wunsch des Ei-

gentümers nach Einsatz von erneuerbaren Energien als auch den Forderungen 

                                                      
145

 VGH BW 1 S 1674/40 v. 27.06.2005, ESVGH 56, 23. 
146

 URL: http://www.roto-frank.com/dst/uploads/media/LeVigen_MG_0796.jpg heruntergeladen 
am 10.02.2010. 

 

 

Abbildung 7: in das Dach integrierte Photovoltaikanlage 
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der Denkmalschutzbehörden nach Erhaltung des Kulturdenkmals und dem 

Schutz der Umgebung Rechnung getragen werden kann. 

 

4.2 Denkmalschutz und Eigentum 

Das Eigentum als ein hohes Rechtsgut ist durch Art. 14 I 1 GG verfassungsrechtli-

che geschützt. Eine gesetzliche Konkretisierung dieses Verfassungsgrundsatzes 

stellt § 903 BGB dar. Darin heißt es, dass der der Eigentümer nach eigenen Vor-

stellungen mit seinem Eigentum verfahren kann, soweit dem nicht Gesetze oder 

Rechte Dritter entgegenstehen. Er hat auch die Möglichkeit andere von der Ein-

wirkung auf sein Eigentum auszuschließen (§ 903 BGB). Demgegenüber wird dem 

Eigentümer mit Art 14 II GG auch eine Verpflichtung auferlegt. Er soll sein Eigen-

tum so gebrauchen, dass es auch dem Wohl des Volkes dient. Hiermit kommt die 

Sozialgebundenheit des Eigentums zum Ausdruck.147 Die Sozialgebundenheit des 

Eigentums aus Art. 14 II GG stellt eine verfassungsimmanente Schranke für die 

Verfügungsgewalt des Eigentümers dar.  

Eine weitere Beschränkung des Verfügungsrahmens über das Eigentum stellen 

die durch Art. 14 I 2 GG möglich gesetzlichen Beschränkungen dar. Hierdurch 

wird der Gesetzgeber ermächtigt, Regelungen zum Eingriff in das Eigentum zu 

treffen. Von dieser Möglichkeit hat der Gesetzgeber in  Baden- Württemberg  

durch das Denkmalschutzgesetz gemacht, indem er verschiedene Beschränkun-

gen des Eigentums zulässt. Dies können Nutzungsbeschränkungen, Veräuße-

rungsverbote, Anzeigepflichten oder auch Erhaltungspflichten sein.148  

Die allgemeine Handlungsvollmacht für die Denkmalschutzbehörden wird in § 7 

DSchG geregelt. Hierbei werden keine konkreten Bestimmungen genannt, wel-

che den zuständigen Behörden zur Verfügung stehen. In Absatz 1 heißt es ledig-

lich, dass „diejenigen Maßnahmen zu treffen“ sind, die „nach pflichtgemäßem 

Ermessen erforderlich erscheinen“. Diese Generalbevollmächtigung bildet zum 

                                                      
147

 Kimminich in Bonner Kommentar zu Art. 14 GG, Rn. 151. 
148

 Kimminich, a. a. O., Rn. 317. 
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Einen die Grundlage für die Verwaltung die Pflichten des Eigentümers die das 

Denkmalschutzgesetz vorgibt zu konkretisieren. Zum Anderen ist der Verwaltung 

hierdurch auch die Möglichkeit gegeben Veränderungen an Denkmälern rückzu-

bauen zu lassen, sollten diese ohne die erforderliche Genehmigung durchgeführt 

worden seien.149  

Die für die Erhaltung eines Kulturdenkmals getroffenen Maßnahmen greifen in 

unterschiedlicher Stärke in das durch Art. 14 I 1 GG garantierte Eigentumsrecht 

ein. 

Bei der Erhaltungspflicht ist die Grenze dann erreicht, wenn die angeordnete 

Maßnahme nicht mehr zumutbar ist. Diese Zumutbarkeitsgrenze trennt die ent-

schädigungslose Sozialbindung des Eigentums aus Art. 14 GG von der zu ent-

schädigenden Enteignung nach Art. 14 III GG150 i. V. m. §25 DSchG. Dabei kommt 

es nicht auf die wirtschaftliche Leistungskraft des Eigentümers an, sondern viel-

mehr darauf, was das Kulturdenkmal für einen Nutzwert hat.151 Es ist somit er-

forderlich, dass die Erhaltung von Denkmalen „im Verhältnis zum realisierbaren 

wirtschaftlichen Wert des Kulturdenkmals stehen.“152 

Die Auflagen der Denkmalschutzbehörden stellen keine Enteignung dar. Sie sind 

nach Rechtsprechung des BVerfG Beschränkungen der Nutzungsmöglichkei-

ten.153 Eine Enteignung ist nach § 25 DSchG nur zulässig, wenn nicht auf andere 

Art und Weise sichergestellt werden kann, dass das eigetragene Kulturdenkmal 

oder eine Gesamtanlage erhalten werden kann (§25 I DSchG).  Es ist erforderlich, 

dass alle anderen Maßnahmen die den Denkmalschutzbehörden zur Verfügung 

stehen ausgenutzt wurden. Dies gebiete der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz.154  

Unter einer Enteignung ist der teilweise oder vollständige Entzug des Eigentums. 

Dabei ist zwischen der Legalenteignung und der Administrationsenteigung zu un-

                                                      
149

 Vgl. hierzu Strobl in Strobl u. A., Kommentar zuu § 7 DSchG, Rn. 5 m. w. N.. 
150

 Vgl. BGH III Zr 161/76 v. 08.06.1978, NJW 1979, 210 (211).  
151

 Vgl. VGH BW 5 S 2653/84, BWGZ 86, S. 343.  
152

 Vgl. VGH BW 5 S 2653/84, a. a. O.. 
153

 Vgl. BVerfG 1 BvL 77/78, B v. 15.07.1991, BVerfGE 58, 300 (330). 
154

 Vgl. Strobl in Strobl u. A., Kommentar zu § 25 DSchG, Rn. 6 
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terscheiden. 155 Von einer Legalenteignung wird immer dann ausgegangen, wenn 

sich die Möglichkeit der Enteignung direkt aus dem Gesetz ergibt. Hierbei wer-

den „konkrete und individuelle Rechtspositionen“ durch ein Gesetz betroffen, 

„die einem bestimmbaren Kreis von Personen oder Personengruppen nach dem 

bis dahin geltenden Recht“ zugestanden haben.156 Bei der Administrationsent-

eignung wird die Enteignung durch einen behördlichen Vollzugsakt ausgespro-

chen.157  

Die gegen den Eigentümer getroffenen Maßnahmen sind auch dann lediglich  als 

Eingriff in das Eigentum zu verstehen, wenn dieser dadurch stark getroffen wird 

und sie ihn „wirtschaftlich schwer belasten“.158 Die Schwelle der Enteignung ist 

demnach erst dann überwunden, wenn sich für den Eigentümer keinerlei „sinn-

volle privatnützige Verwendungsmöglichkeit“159 ergibt. Dann würde das Denkmal 

nur noch im Interesse der Allgemeinheit erhalten und verkommt zum „Nur- 

Denkmal“.160  

Gegen die Entscheidungen der Denkmalschutzbehörden steht dem Eigentümer 

ausschließlich das Instrument des Primärrechtsschutzes offen. Der Grundsatz „ 

dulde und liquidiere“  der den Betroffenen in frühere Rechtsprechung zugebilligt 

wurde161  kann somit nicht zur Anwendung kommen. Dabei hatte der betroffe-

nen Eigentümer das Wahlrecht durch Klage vor den Verwaltungsgerichten die 

Aufhebung der Anordnung zu erlangen oder die Beeinträchtigung zu dulden und 

die Folgen des Eingriffs in sein Eigentum durch Geltendmachung von Schadener-

satzansprüchen abzumildern.162 Nach der gängigen Rechtsprechung des 

BVerfG163 und des BGH164 hat der Betroffene sofern er das Instrument des Pri-

märrechtsschutzes nicht wahrnimmt keinen Anspruch auf Entschädigung. 

                                                      
155

 Vgl. BVerfG 1 BvL 77/78, B v. 15.07.1991, BVerfGE 58, 300 (330 f.) m. w. N.. 
156

 BVerfG, 1 BvR 514/68 und 323/59 v. 10.05.1977, BVerfGE 45, 297 (326) m. w. N.. 
157

 Vgl. BVerfG 1 BvL 77/78 vom 15.07.1981, BVerfGE 58, 300 (331) 
158

 BVerfG 1 BvL 7/91 v. 02.03.1999, Rn. 65, BVerfGE 100, 226 ff.. 
159

 BVerfG a. a. O., Rn. 50. 
160

 BVerfG a. a. O., Rn. 51. 
161

 Vgl. Martin in Martin/ Krautzberger, Denkmalschutz, Teil G, Rn. 83 
162

 BGH, III ZR 132/88, NJW 1990, 898 (899), vgl. auch Hermes in Entschädigung und Vorrang ver-
waltungsgerichtlichen Rechtsschutzes Zum enteignungsgleichen Eingriff und salvatorischen 
Entschädigungsklauseln im Denkmalrecht, NVwZ 1990, 733. 

163
 Vgl. hierzu  BVerfG 1 BVR 165/90 v. 02.12.1999, NJW 2000, 1402 ebenso BGH III ZR 132/88 v. 
21.12.1989, NJW 1990, 898.. 

164
 Vgl. BGH III ZR 132/88 v. 21.12.1989, a. a. O. S.899. 
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Im Denkmalschutzgesetz von Baden- Württemberg werden weitere, durch die 

Sozialbindung des Eigentums entschädigungslos hinzunehmenden Schranken, 

aufgeführt. Dies sind die 

 Genehmigungspflichten gem. §§ 8, 15 DSchG165 

 Anzeigepflichten nach § 16 DSchG166 

  

                                                      
165

 Majocco in Strobl u. A., Kommentar zu § 8 DSchG, Rn. 4 sowie § 15 DSchG, Rn. 16. 
166

 Majocco in Strobl u. A., Kommentar zu § 16 DSchG, Rn. 5. 



Fazit  

51 
 

5 Fazit 

Wird ein Gebäude zum Denkmal erklärt ist es für den Eigentümer oft nicht ein-

fach die Gründe dafür nachzuvollziehen, so fremd werden sie manchmal emp-

funden, wie die zahlreichen Urteile zur Denkmaleigenschaft belegen. 

Die Forderungen der Denkmalschutzbehörden und die ihr zur Verfügung stehen-

den Maßnahmen schränken den Eigentümer in seiner Entfaltung oftmals sehr 

stark ein. Daher kann der Eigentümer  nicht wie gewohnt mit seinem Eigentum 

verfahren. Er wird durch die Bestimmungen zum Erhalt des Denkmals vielfach 

daran gehindert die neueste Technologie zur Energieeinsparung und Energieer-

zeugung zu verwenden. Er hat Materialvorgaben und Veränderungsgebote zu  

beachten und ist bei Änderungswünschen auf die Genehmigung der Denkmal-

schutzbehörden angewiesen.  

Obwohl es einen scheinbaren Widerspruch zwischen den Themenbereichen 

Denkmalschutz und Energieeinsparung gibt, passen sie dennoch zusammen. Zum 

Einen ist es möglich durch die Beantragung von Ausnahmegenehmigungen eine  

schonende, die Denkmaleigenschaft nicht gefährdende, Veränderung vorzuneh-

men. Andererseits sind die technologischen Fortschritte bei der Einbindung von 

Erneuerbaren Energien schon so weit fortgeschritten, dass deren Einbindung 

häufig möglich ist. Dies kann wie oben geschrieben auch durch eine vom Denk-

mal entfernte Installation geschehen.167 

Mit einem Denkmal das nur dafür da ist ein Denkmal zu sein ist keinem gedient 

und es verkommt zu einer Ruine oder muss durch die öffentliche Hand saniert 

werden. Ein Hauptanliegen des Denkmalschutzes muss es sein, dass das ge-

schützte Objekt einer angemessenen Nutzung zugeführt wird.  

Wenn die Denkmalschutzbehörden sich nicht hinter Gesetzen und Anordnungen  

verschanzen sondern das Gespräch mit dem Eigentümer suchen und ihm hilfrei-

chen Rat im Umgang mit seinem Denkmal  geben sowie zu Kompromissen inner-

halb der ihnen gegebenen Handlungsspielräume bereit sind, ist es möglich, dass 

beide Seiten von der energetischen Sanierung auch unter Einsatz von erneuerba-

ren Energien profitieren. Der Eigentümer kann gelassen steigenden Energieprei-

sen entgegensehen und die Denkmalschutzbehörde hat einen Eigentümer auf ih-

rer Seite, der gern bereit ist etwas für den Erhalt „seines“ Denkmals zu tun.  

 

                                                      
167

 Siehe 4.1.4.2, S.41. 
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